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Vorbemerkungen 
Die Anforderungen an die Offenlegung 
sind in der aktuell gültigen Fassung CRR 
(Capital Requirements Regulation/Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013) abgebildet. 

Die Regelungen zur „Offenlegung durch In-
stitute“ sind im Teil 8 Artikel 431 bis 454 spe-
zifiziert. Weitere Erläuterungen enthalten 
die CRD VI (Capital Requirements VI / (EU) 
2024/1619), die ergänzenden Vorschriften 
des § 26a KWG, die Leitlinie der EBA 
(EBA/GL/2016/11) zu den Offenlegungs-
pflichten gemäß Teil 8 der CRR. 

Die AKA legt alle für sie relevanten und er-
forderlichen Angaben offen. Von den Aus-
nahmevorschriften nach Art. 432 CRR wird 
kein Gebrauch gemacht. Die AKA unterliegt 
als anderes nicht kapitalmarktorientiertes 
Institut den Offenlegungspflichten nach Ar-
tikel 433c Abs. 2 CRR. Sie legt – soweit re-
levant – alle in Artikel 433c Abs. 2 CRR ge-
forderten Informationen offen. Alle anderen 
Artikel zur Offenlegung besitzen daher für 
die AKA keine Relevanz. 

Die Offenlegungsanforderung aus Art. 438 
Buchstabe c CRR ist für die AKA nicht rele-
vant, da keine Offenlegungsanforderung 
der Aufsicht hierzu vorliegt. 

Angemessenheit, Zweckmäßigkeit und 
Häufigkeit der „Offenlegung durch Insti-
tute“ sind gemäß Artikel 431 CRR regelmä-
ßig zu prüfen. Hierfür hat die AKA in ihrer 
schriftlich fixierten Ordnung den Prozess 
„Offenlegungsbericht“ mit Abläufen und 
Verantwortlichkeiten dokumentiert, die 
dies sicherstellen. 

Zusätzlich ist die AKA verpflichtet, Informa-
tionen über notleidende und gestundete 
Risikopositionen gemäß EBA GL 2022/13 i. 
V. m. Artikel 442 CRR zu veröffentlichen. 

Die verwendeten Tabellen und Informatio-
nen zur Offenlegung orientieren sich dabei 
an den Vorlagen der Durchführungsverord-
nung (EU) 2024/3172 vom 29.11.2024. 

Die Angaben zur Angemessenheit der Risi-
komanagementverfahren gemäß CRR Art. 
435 Abs. 1 Buchstabe e sind in Anlage 1 auf-
geführt. 

Die Angaben des Leitungsorgans zum Risi-
koprofil der AKA gemäß CRR Art. 435 Abs. 1 
Buchstabe f sind in Anlage 2 aufgeführt. 

Die Angaben zur Anzahl von Mitgliedern 
der Geschäftsführung bekleideten Lei-
tungs- oder Aufsichtsfunktionen gemäß 
CRR Art. 435 Abs. 2 Buchstabe a sind als 
Anlage 3 aufgeführt. 

Die Angaben zur Strategie für die Auswahl 
der Mitglieder des Leitungsorgans und de-
ren tatsächlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Erfahrungen gemäß CRR Art. 435 Abs. 
2 Buchstabe b sind ebenfalls in Anlage 3 
aufgeführt. 

Die Angaben zur Diversitätsstrategie für die 
Auswahl der Mitglieder des Leitungsor-
gans, Ziele und einschlägige Zielvorgaben 
der Strategie sowie der Zielerreichungs-
grad gemäß CRR Art. 435 Abs. 2 Buchstabe 
c sind ebenfalls in Anlage 3 aufgeführt.  

Die Bescheinigung der Geschäftsführung 
gemäß CRR Art. 431 Abs.3 Sätze 1 bis 3 ist 
in Anlage 4 aufgeführt. 

Damit ist sichergestellt, dass die aufsichts-
rechtliche Risikopublizität der AKA die inter-
nationalen, europäischen und deutschen 
Standards erfüllt. 

Der Offenlegungsbericht wird jährlich aktu-
alisiert und zeitnah auf der Internetseite der 
AKA als Einzelinstitut nach HGB-Rech-
nungslegung veröffentlicht sowie in den 
EU-einheitlichen Pillar 3 Data Hub eingelie-
fert. 

Bezüglich der Offenlegungspflicht der Ver-
gütungspolitik gemäß Art. 450 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) sei auf den se-
parat veröffentlichten Institutsvergütungs-
bericht gemäß § 16 InstitutsVergV verwie-
sen.
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Konsolidierungskreis (CRR Art. 436) 
 

Seit dem 28.12.2020 sind gem. Art. 18  
Abs. 2 CRR Anbieter von Nebendienstleis-
tungen in den aufsichtlichen Konsolidie-
rungskreis mit einzubeziehen. Die 100%ige 
Tochtergesellschaft der AKA, Grundstücks-
verwaltungsgesellschaft Kaiserstraße 10 
mbH (GVK), ist eine Anbieterin von Neben-
dienstleistungen. Damit ist sie in den auf-
sichtlichen Konsolidierungskreis aufzuneh-
men. 

Die AKA hat am 02.09.2020 bei der deut-
schen Aufsichtsbehörde BaFin einen An-
trag auf Ausnahme von der 

Konsolidierungspflicht der GVK nach  
Art. 19 Abs. 2 CRR gestellt. Die Aufsicht hat 
diesem Antrag stattgegeben. Daher erfolgt 
die Betrachtung der AKA weiterhin als Ein-
zelinstitut. Es besteht keine Gruppenstruk-
tur, daher ist eine Offenlegung der Informa-
tionen gemäß § 26a Abs. 1 KWG für die AKA 
nicht schlagend. 

Wir weisen darauf hin, dass Rundungsdiffe-
renzen zu den sich mathematisch genau 
ergebenden Werten (Geldeinheiten, Pro-
zentangaben usw.) auftreten können. 
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1. Offenlegung von Schlüsselparametern und Über-
sicht über die risikogewichteten Positionsbeträge (inkl. 
Vergleich) 

 

1.1. Schlüsselparameter (CRR Art. 447, Meldebogen EU-KM1) 
Die folgende Tabelle zeigt die offen zu legenden Schlüsselparameter gemäß Artikel 447 CRR: 
 

 
 
Tabelle 1: Schlüsselparameter gemäß Artikel 447 CRR 
 
 

EUKM1

a b c d e

T T-1 T-2 T-3 T-4

31.12.2025 0020 0030 0040 31.12.2024
0005 Available own funds (amounts)

0010 1. Common Equity Tier 1 (CET1) capital 323.023.623,33 308.530.076,16

0020 2. Tier 1 capital 323.023.623,33 308.530.076,16

0030 3. Total capital 323.023.623,33 308.530.076,16

0035 Risk-weighted exposure amounts
0040 4. Total risk-weighted exposure amount 1.511.791.361,73 1.380.110.563,90

0041 4a. Total risk exposure pre-floor 1.511.791.361,73

0045 Capital ratios  (as a percentage of risk-weighted exposure amount)
0050 5. Common Equity Tier 1 ratio (%) 21,37 22,36

0051 5b. Common Equity Tier 1 ratio considering unfloored TREA(%) 21,37

0060 6. Tier 1 ratio (%) 21,37 22,36

0061 6b. Tier 1 ratio considering unfloored TREA (%) 21,37

0070 7. Total capital ratio (%) 21,37 22,36

0081 7b. Total capital ratio considering unfloored TREA (%) 21,37

0075 Additional own funds requirements based on SREP (as a percentage of risk-weighted exposure

0080 1,00 0,25

0090     EU 7e. of which: to be made up of CET1 capital     (percentage points) 0,56 0,14

0100     EU 7f. of which: to be made up of Tier 1 capital     percentage points) 0,75 0,19

0110 EU 7g. Total SREP own funds requirements (%) 9,00 8,25

0115 Combined buffer requirement (as a percentage of risk-weighted exposure amount)
0120 8. Capital conservation buffer (%) 2,50 2,50

0130

0140 9. Institution specific countercyclical capital buffer (%) 0,33 0,27

0150 EU 9a. Systemic risk buffer (%)

0160 10. Global Systemically Important Institution buffer (%)

0170 EU 10a. Other Systemically Important Institution buffer

0180 11. Combined buffer requirement (%) 2,83 2,77

0190 EU 11a. Overall capital requirements (%) 11,83 11,02

0200 12. CET1 available after meeting the total SREP own funds requirements (%) 12,37 14,11

0205 Leverage ratio
0210 13. Leverage ratio total exposure measure 1.630.074.540,12 1.444.747.812,29

0220 19,82 21,36

0225 Additional own funds requirements to address risks of excessive leverage (as a percentage of leverage ratio total exposure amount)

0230

0240     EU 14b.  of which: to be made up of CET1 capital (percentage     points)

0250 EU 14c. Total SREP leverage ratio requirements (%) 3,00 3,00

0255
0260 EU 14d. Leverage ratio buffer requirement (%)

0270 EU 14e. Overall leverage ratio requirements (%) 3,00 3,00

0275 Liquidity Coverage Ratio
0280 209.922.561,79 192.570.539,97

0290 EU 16a. Cash outflows - Total weighted value 185.628.935,56 185.628.935,56

0300 EU 16b. Cash inflows - Total weighted value 87.108.241,70 87.108.241,70

0310 16. Total net cash outflows (adjusted value) 122.441.797,58 102.548.046,78

0320 17. Liquidity coverage ratio (%) 185,04 206,31

0325 Net Stable Funding Ratio
0330 18. Total available stable funding 2.942.508.013,20 2.817.055.428,99

0340 19. Total required stable funding 2.629.984.230,75 2.609.445.737,80

0350 20. NSFR ratio (%) 111,88 107,96

14. Leverage ratio

15. Total high-quality liquid assets (HQLA) (Weighted value -average)

EU 14a. Additional own funds requirements to address the risk of 
 excessive leverage (%) 

EU 7d. Additional own funds requirements to address risks other than
 the risk of excessive leverage (%) 

EU 8a. Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk
 identified at the level of a Member State (%)

EU KM1 - Key metrics template
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1.2. Übersicht über die risikogewichteten Positionsbeträge (CRR Art. 438 d, Meldebogen 
EU OV1) 

Die folgende Tabelle zeigt die Übersicht über die risikogewichteten Positionsbeträge gemäß 
Artikel 438 d CRR: 
 

 
 
Tabelle 2: Übersicht über die risikogewichteten Positionsbeträge 
 
  

EUOV1

!"#$%F"'(F)*(+,F
-.I*0-.1.(#,

$ 2 3

! !45 !

!"#"$#$%$& !%#%'#$%$& !"#"$#$%$&

0010 "#!("#))'#$'*+** "#$'(#)"%#'(%+)* "%'#(&"#",!+(!

0020 FFFF678F9)F':03:F#:.F,#$(+$-+0,.+F$;;-"$3: "#!("#))'#$'*+** "#$'(#)"%#'(%+)* "%'#(&"#",!+(!

0030 FFFF<8F9)F':03:F#:.F="*(+$#0"(FL?@FA=4L?@BF$;;-"$3:

0040 FFFFC8F9)F':03:MFF,%"##0(NF$;;-"$3:

0050 FFFFGFC$8F9)F':03:MF.I*0#0.,F*(+.-F#:.F,01;%.F-0,HF'.0N:#.+F$;;-"$3:

0060 FFFFI8F9)F':03:F#:.FJ+O$(3.+FL?@FAJ4L?@BF$;;-"$3:

0070 L8FM"*(#.-;$-#NF3-.+0#F-0,HF4FMM? )#,$&#$)*+%* )#"$"#('(+,' *(,#%$$+))

0080 FFFFO8F9)F':03:F#:.F,#$(+$-+0,.+F$;;-"$3:
0090 FFFFP8F9)F':03:F0(#.-($%F1"+.%F1.#:"+FALQQB
0100 FFFFFGFP$8F9)F':03:F.R;",*-.,F#"F$FMMS
0110 FFFFT8F9)F':03:F"#:.-FMM? )#,$&#$)*+%* )#"$"#('(+,' *(,#%$$+))
0120 568FM-.+0#FO$%*$#0"(F$+U*,#1.(#,F-0,HF4FMVJF-0,H $&#,&*#,',+(& ",#)")#$(&+!) $#%!*#&"'+&)
0130 FFFFFGF56$8F9)F':03:F#:.F,#$(+$-+0,.+F$;;-"$3:FAPJB
0140 FFFFFGF5628F9)F':03:F#:.F2$,03F$;;-"$3:FA=4@JF$(+F?4@JB $&#,&*#,',+(& ",#)")#$(&+!) $#%!*#&"'+&)
0150 FFFFFGF5638F9)F':03:F#:.F,01;%0)0.+F$;;-"$3:
0160 558FX"#F$;;%03$2%.
0170 578FX"#F$;;%03$2%.
0180 5<8FX"#F$;;%03$2%.
0190 5C8FX"#F$;;%03$2%.
0200 5I8FP.##%.1.(#F-0,H
0210 5L8FP.3*-0#0,$#0"(F.R;",*-.,F0(F#:.F("(4#-$+0(NF2""HFA$)#.-F#:.F3$;B
0220 FFFF5O8F9)F':03:FPFM4L?@JF$;;-"$3:
0230 FFFF5P8F9)F':03:FPFM4F?@JFA0(3%*+0(NFLJJB
0240 FFFF5T8F9)F':03:FPFM4PJF$;;-"$3:
0250 FFFFFGF5T$8F9)F':03:F57I6YR+.+*3#0"(,
0260 768FS",0#0"([F)"-.0N(F.R3:$(N.F$(+F3"11"+0#0.,F-0,H,FAQ$-H.#F-0,HB(#*((#&"'+!) !#)*%#"%&+(& *",#$%"+&&
0270 FFFF758F9)F':03:F#:.FJ%#.-($#0O.F,#$(+$-+0,.+F$;;-"$3:FAJ4PJB
0280 FFFFFGF75$8F9)F':03:F#:.FP01;%0)0.+F,#$(+$-+0,.+F$;;-"$3:FAP4PJB(#*((#&"'+!) !#)*%#"%&+(& *",#$%"+&&
0290 FFFF778F9)F':03:F#:.FJ%#.-($#0O.FL(#.-($%FQ"+.%,FJ;;-"$3:FAJ4LQJB
0300 FGF77$8F\$-N.F.R;",*-.,
0310 7<8F?.3%$,,0)03$#0"(,F2.#'..(F#:.F#-$+0(NF$(+F("(4#-$+0(NF2""H,
0320 7C8F9;.-$#0"($%F-0,H ')#!,$#(*,+)) '*#!)(#$,%+&% (#)*(#,$"+"'
0330 FGF7C$8FFR;",*-.,F#"F3-N;#"4$,,.#,
0340 7I8FJ1"*(#,F2.%"'F#:.F#:-.,:"%+,F)"-F+.+*3#0"(FA,*2U.3#F#"F7I6YF-0,HF'.0N:#B$%#)!'#',*+%) $%#)!'#',*+%) "#**(#"'&+*'
0350 7L8F9*#;*#F)%""-F$;;%0.+FAYB
0360 7O8F=%""-F$+U*,#1.(#FA2.)"-.F$;;%03$#0"(F")F#-$(,0#0"($%F3$;B
0370 7P8F=%""-F$+U*,#1.(#FA$)#.-F$;;%03$#0"(F")F#-$(,0#0"($%F3$;B
0380 !"#$%&'() "#&""#('"#!*"+(! "#,$%#'')#!)'+') "$%#',!#!%)+',

658FM-.+0#F-0,HFA.R3%*+0(NFMM?B

EU OV1 – Overview of total risk exposure amounts

!"#$%F-0,HF.R;",*-.F$1"*(#,F
A!?FJB



Offenlegungsbericht 2025 
gemäß CRR/CRD 
 
 
 
 
 

  
7 

1.3. Vergleich der modellierten und standardisierten risikogewichteten Positionsbeträge 
auf Risikoebene (CRR Art. 438 da, Meldebogen EU CMS1 und CMS2) 

Die folgende Tabelle zeigt den Vergleich der modellierten und standardisierten risikogewich-
teten Positionsbeträge auf Risikoebene bzw. auf Ebene der Assetklassen: 
 

 
 
Tabelle 3: Vergleich der Positionsbeträge auf Risikoebene 
 

 
 
Tabelle 4: Vergleich der Positionsbeträge auf Assetklassenebene 
  

EUCMS1

a b c d EU d

RWEAs for modelled approaches that 
banks have supervisory approval to use

RWEAs for portfolios where 
standardised approaches are used  Total actual RWEAs

RWEAs calculated using full 
standardised approach

RWEAs that is the base of the 
output floor

0010 0020 0030 0040 0050

0010 1. Credit risk excluding counterparty credit risk 1.371.889.296,66 1.371.889.296,66 8.425.286,06 8.425.286,06

0020 2. Counterparty credit risk 8.425.286,06 8.425.286,06 8.425.286,06 8.425.286,06

0030 3. Credit valuation adjustment 25.456.494,75 25.456.494,75

0040 4. Securitisation exposures in the banking book

0050 5. Market risk 

0060 6. Operational risk 98.342.764,88 98.342.764,88

0070 7. Other risk weighted exposure amounts 7.677.519,38 7.677.519,38 7.677.519,38 16.850.572,12

0080 8. Total 1.511.791.361,73 1.511.791.361,73 24.528.091,50

Risk weighted exposure amounts (RWEAs)

EU CMS1 – Comparison of modelled and standardised risk weighted exposure amounts at risk level

EUCMS2
0010 0020 0030 0040 0050

! " # $ %FG$

()%*+G,-.GI-$0110$G
!22.-!#30+G43!4G56+454745-6+G
3!80G+720.85+-.9G!22.-8!1G

4-G7+0G

()%*+G,-.G#-17I6G!G5,G.0:
#-I2740$G7+56;G430G

+4!6$!.$5+0$G!22.-!#3
G<-4!1G!#47!1G()%*+

()%*+G#!1#71!40$G7+56;G,711G
+4!6$!.$5+0$G!22.-!#3

()%*+G43!4G5+G430G"!+0G-,G
430G-74274G,1--.

0010 =>G?064.!1G;-80.6I064+G!6$G#064.!1G"!6@+ !"#$!%%$#&#'!& !"#$!%%$#&#'!& !"#$!%%$#&#'!&

0020 GGGG%FG=!>G(0;5-6!1G;-80.6I064+G-.G1-#!1G!743-.5450+G

0030 GGGG%FG=">GA7"15#G+0#4-.G0645450+

0040 GGGG%FG=#>G?!40;-.5+0$G!+GB71451!40.!1GC0801-2I064GM!6@+G56GN*

0050 GGGG%FG=$>G?!40;-.5+0$G!+GF640.6!45-6!1G-.;!65+!45-6+G56GN*

0060 G>GF6+454745-6+ ()$*%*$+%)'"! ()$*%*$+%)'"! ()$*%*$+%)'"!

0070 H>G%I7549 !)$+%#$#,*')+ !)$+%#$#,*')+ !)$+%#$#,*')+

0080 J>GO-4G!2215#!"10G

0090 L>G?-.2-.!40+ #("$,*($#"*')+ #("$,*($#"*')+ #("$,*($#"*')+

0100 GGGGL>=>GM,GN35#3OGP:F(MG5+G!22150$

0110 GGGGL>G>GM,GN35#3OG*:F(MG5+G!22150$

0120 GGGGGG%FGL!>GM,GN35#3OG?-.2-.!40+G:GQ060.!1 #("$,*($#"*')+ #("$,*($#"*')+ #("$,*($#"*')+

0130 GGGGGG%FGL">M,GN35#3OG?-.2-.!40+G:GN20#5!15+0$G106$56;

0140 GGGG%FGL#>GM,GN35#3OG?-.2-.!40+G:GA7.#3!+0$G.0#058!"10+

0150 R>G(04!51

0160 GGGGR>=>GM,GN35#3OG(04!51G:GS7!15,956;G.08-1856;G

0170 GGGGGG%FGR>=!GM,GN35#3OG(04!51G:GA7.#3!+0$G.0#058!"10+

0180 GGGGGG%FGR>=">GM,GN35#3OG(04!51G:GM430.

0190 GGGGR>G>GM,GN35#3OG(04!51G:GN0#7.0$G"9G.0+5$0645!1G.0!1G0+4!40

T>GO-4G!2215#!"10G

0210

0220 GGGG%FGT">G?-110#4580G5680+4I064G76$0.4!@56;+G?FF

0230 GGGG%FGT#>G?!40;-.5+0$G!+G0U2-+7.0+G56G$0,!714G56GN* %"$!"!$###'!) %"$!"!$###'!) %"$!"!$###'!)

0240 GGGG%FGT$>G?!40;-.5+0$G!+G+7"-.$56!40$G$0"4G0U2-+7.0+G56GN*

0250 GGGG%FGT0>G?!40;-.5+0$G!+G#-80.0$G"-6$+G56GN* %$#%!$(%"'"+ %$#%!$(%"'"+ %$#%!$(%"'"+

0260 GGGG%FGT,>G?!40;-.5+0$G!+G#1!5I+G-6G56+454745-6+G!6$G#-.2-.!40+GN543G!G+3-.4:40.IG#.0$54G!++0++I064G56GN*

0270 V>GM430.+ *$"!,$#)#'#( *$"!,$#)#'#( *$"!,$#)#'#(

0280 P>G<-4!1 &$%(&$++#$!#*'** &$%(&$++#$!#*'*, &$%(&$++#$!#*'*,

(5+@GN05;340$GG0U2-+7.0G!I-764+GX()%*+Q

GGGG%FGT!>GM,GN35#3OG(04!51G:G?!40;-.5+0$G!+G+0#7.0$G"9GI-.4;!;0+G-6
GGGGGGGGGGGGGGGGGG5II-8!"10G2.-20.450+G!6$G*C?G0U2-+7.0+G56GN*

EU CMS2 – Comparison of modelled and standardised risk weighted exposure amounts for credit risk at asset class level
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2. Risikomanagement 
2.1. Risikomanagementziele und -politik (CRR Art. 435 Abs. 1 Buchstabe a)  
 
Unternehmensziele der AKA: Das wesentli-
che Ziel der AKA ist es, sich nach entspre-
chender Analyse an dem von Geschäfts-
partnern angetragenen Kreditgeschäft zu 
beteiligen. Dabei sollen unangemessene 
Risikokonzentrationen vermieden werden. 
Die AKA steuert und überwacht ihre Risiken 
mit dem Ziel, ihr Risiko- und Ertragsprofil 
langfristig optimal zu gestalten und jeder-
zeit die erforderliche Risikotragfähigkeit zu 
gewährleisten. 

Die AKA 

• ist ein Nichthandelsbuchinstitut und 
betreibt aktuell kein Depositen- und 
Spareinlagengeschäft; lediglich wer-
den über eine Einlagenvermittlungs-
plattform direkt Einlagen privater Kun-
den akquiriert; 

• refinanziert sich über ihre Eigenmittel, 
Refinanzierungslinien der Gesellschaf-
terbanken sowie durch Dritte und kann 
im Interesse der Diversifizierung der 
Refinanzierungsquellen, unter Abwä-
gung von Aufwand und Kosten, Mittel 
auch direkt am Kapitalmarkt aufneh-
men; 

• ist im Treasury nur in dem Umfang tätig, 
wie es die Refinanzierung ihres Kredit-
geschäfts und die Sicherstellung der Li-
quidität beziehungsweise regulatori-
sche Rahmenbedingungen erfordern; 

• ist bestrebt, Zinsänderungs- und Wäh-
rungsrisiken durch kongruente Refi-
nanzierung oder entsprechende Siche-
rungsgeschäfte zu minimieren und 

• tätigt im Rahmen der Steuerung regu-
latorischer Vorgaben und des Liquidi-
tätsmanagements Anlagen in Wertpa-
piere. 

 

 

 

 

Risikopolitik: 

Die Risikopolitik respektive Gesamtbank-
steuerung umfasst sämtliche Maßnahmen 
zur planmäßigen und zielgerichteten Ana-
lyse, Steuerung und Überwachung aller 
eingegangenen Risiken. Es ist die ge-
schäftspolitische Ausrichtung der AKA, die 
Risiken in erster Linie auf die mit dem Kern-
geschäftsfeld Handels- und Exportfinan-
zierungen bzw. „Trade Finance“ verbunde-
nen Adressenausfallrisiken zu beschrän-
ken. Daneben wurden im Rahmen der „AKA 
Strategie 2028“ bestehende Geschäftsfel-
der weiter ausgebaut und seit Ende 2025 
das neue Geschäftsfeld „Acquisition Fi-
nance & Midcap Loans“ zur Diversifizierung 
der Risiken auf Gesamtportfolioebene auf-
gebaut.  

ESG-Risiken werden explizit in allen Risiko-
arten gemäß aufsichtsrechtlichen Vorga-
ben berücksichtigt und sind in der AKA 
Governance (Gremien, Reporting, Aufbau-
/Ablauforganisation) entsprechend be-
rücksichtigt. Die ESG-Risiken umfassen im 
Themenfeld Environmental physische & 
transitorische Risiken, weiterhin werden 
noch Social und Governance Risiken be-
wertet. Insbesondere im Kontext des Ad-
ressenausfallrisikos, der Risikoinventur und 
des Stresstestings werden diese Risiken 
geprüft. Die konkrete Ausgestaltung wird 
kontinuierlich weiterentwickelt, um sich än-
dernde Rahmenbedingungen zu reflektie-
ren (z. B. Taxonomie-Änderungen, CSRD-
Anforderungen). Das Team Sustainability 
der Abteilung Export & Agency Finance 
übernimmt eine beratende Rolle in Bezug 
auf ESG-Risiken und ist durch den Abtei-
lungsleiter im Risiko- und Kreditkomitee 
sowie im Sustainability Board vertreten.  
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Risikostrategische Grundprinzipien 

Als bedeutende Grundlage für ein ange-
messenes und wirksames Risikomanage-
ment sieht die AKA eine gelebte Risikokul-
tur und ein einheitliches Verständnis der Ri-
sikotoleranzen und des Risikoappetits in-
nerhalb des Hauses, welche die Basis für 
die gesamte Organisation und das Ge-
schäft bilden. 

Risiken stellen aus der Geschäftsstrategie 
abgeleitete Unsicherheiten bezüglich zu-
künftiger Entwicklungen dar. Auf Basis der 
in der Geschäftsstrategie definierten Ziel-
setzung ergibt sich unter Berücksichtigung 
des vorhandenen Kapitals die Möglichkeit, 
Risiken aktiv einzugehen. Die Ableitung der 
konkreten Risikolimite wird im Risikoappe-
tit ermittelt und berücksichtigt die Möglich-
keit, frühzeitig auf Limitauslastungen ein-
zuwirken und Limitüberschreitungen vor-
zubeugen. Daneben hat sich die AKA 
Werte gegeben, deren Umsetzung zur Risi-
kominderung beitragen sollen. 

Die Geschäftsleitung (GL) legt unter Be-
rücksichtigung der Risikotragfähigkeit die 
risikopolitischen Leitlinien für alle erkenn-
baren Risiken auf Basis des „Drei-Linien-
Modells“ fest. Dokumentiert sind die Leitli-
nien in der Risikostrategie, die alle für die 
AKA wesentlichen Risikoarten umfasst. 
Durch die GL erfolgt jährlich eine Überprü-
fung der Risikostrategie, die anschließend 
mit dem Aufsichtsrat der AKA diskutiert 
wird. Es liegt in der Gesamtverantwortung 
der GL, das Risikokonzept durchgängig in 
die Organisation zu integrieren und die Ri-
sikokultur fest in der Unternehmenskultur 
zu verankern. 

Dies stellt die AKA durch die Aufbau- und 
Ablauforganisation sicher. Die Verantwort-
lichkeit für die Umsetzung der durch die GL 
festgelegten Risikopolitik liegt vornehmlich 
in den mit dem Kreditgeschäft betrauten 
Abteilungen: Kreditrisikomanagement 
(KRM), Export & Agency Finance (EAF), 
Structured Finance & Syndication (SFS), 

Acquisition Finance & Midcap Loans (AFL), 
Portfolio Management (PM) und Treasury 
(TSY). 

Risikostrategie: Die nach den Grundsätzen 
der „Mindestanforderungen an das Risiko-
management“ (MaRisk) und den Vorgaben 
des Supervisory Review and Evaluation 
Process (SREP) aufgebaute Risikostrategie 
umfasst Regelungen zu allen wesentlichen 
Aspekten des Risikomanagements. Bei-
spiele: Risikotragfähigkeit, Risikosteue-
rung, Stresstesting, Risikofrühwarn-Indika-
toren sowie Grundsätze zur Ermittlung der 
Risikovorsorge und eine alle Risiken umfas-
sende Risikoinventur. 

Risikoorganisation und -funktionen 
Die AKA verfügt über eine geordnete Auf-
bauorganisation, die im Organigramm dar-
gestellt wird. Diese gliedert sich in drei Be-
reiche: 1. Markt 2. Marktfolge und 3. Markt-
nah. Der Geschäftsführer des Bereichs 
Marktfolge ist hierbei für das gesamte Risi-
komanagement der AKA zuständig. 

Ungeachtet dieser übergeordneten Zu-
ständigkeit umfassen die Geschäftslei-
tungsbereiche verschiedene Funktionen 
und Organisationseinheiten, die das Ziel ei-
ner angemessenen Risikoidentifizierung, -
steuerung und -überwachung unterstüt-
zen. Explizit sind dies folgende Einheiten, 
welche kurz vorgestellt werden: 

Geschäftsleitung: Die GL ist für die Risi-
kostrategie der AKA verantwortlich, die auf 
dem angestrebten Rendite-/Risiko-Ver-
hältnis basiert. Sie sorgt außerdem für die 
Ausgestaltung einer angemessenen Risi-
koin-frastruktur. 

Die GL hat die Verantwortung für die Koor-
dination eines adäquaten Risikomanage-
ment- und -controllingsystems, das die in-
ternen und externen Standards erfüllt, an 
die Abteilungsleitungen übertragen. An die 
Interne Revision übertrug sie die Verant-
wortung für eine unabhängige Einschät-
zung der Angemessenheit des 
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Risikomanagement und -Controllingsys-
tems und die Einhaltung der vorhandenen 
Verfahren. 

Arbeitssicherheitsmanagement: Die Ar-
beitssicherheit (Teil der Personalabteilung) 
stellt sicher, dass die Mitarbeitenden in ei-
nem sicheren und gesunden Arbeitsum-
feld arbeiten. Sie identifiziert potenzielle 
Gefahrenquellen und entwickelt Maßnah-
men, um Unfälle und gesundheitliche Be-
einträchtigungen zu vermeiden. Durch 
Schulungen und regelmäßige Sicherheits-
inspektionen wird die Einhaltung von Si-
cherheitsrichtlinien gewährleistet und kon-
tinuierlich verbessert. 

Auslagerungsmanagement: Das Auslage-
rungsmanagement (angesiedelt in der Ab-
teilung Finance) überwacht und steuert die 
Auslagerung von Dienstleistungen und 
Funktionen an externe Anbieter. Es stellt si-
cher, dass ausgelagerte Tätigkeiten in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Anforderungen und internen Standards 
durchgeführt werden. Durch regelmäßige 
Bewertungen und Kontrollen der externen 
Anbieter wird die Qualität und Sicherheit 
der ausgelagerten Dienstleistungen ge-
währleistet. 

Compliance / Geldwäsche: Die GL hat die 
Leiterin der Abteilung Compliance und 
Geldwäsche (C / G) zur Compliance-Beauf-
tragten gemäß MaRisk sowie zur Geldwä-
schebeauftragten und Leiterin Zentrale 
Stelle ernannt. Zu Stellvertretern für die 
einzelnen Funktionen wurden Mitarbeiter 
der Abteilung C/G ernannt. Die Abtei-
lungsleiterin verantwortet die MaRisk-
Compliance-Funktion sowie die Präven-
tion von Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung, die Zentrale Stelle sowie die 
Einhaltung von Finanzsanktionen. Dane-
ben leitet sie das IKT-­Risikokontrollgre-
mium, das die nach DORA erforderliche 
IKT-Risikokontrollfunktion darstellt. Wei-
tere stimmberechtigte Teilnehmer des 
Gremiums sind der Informationssicher-
heitsmanagementbeauftragte, ein 

Vertreter des Notfallmanagements sowie 
jeweils ein Vertreter des Informationsrisi-
komanagements und des Auslagerungs-
managements.  

Die Wahrnehmung der Compliance-Funk-
tion ist mit zentralen und dezentralen Ver-
antwortlichkeiten versehen. Die MaRisk-
Compliance-Beauftragte ist für den opera-
tiven Betrieb der Prozesse der MaRisk-
Compliance-Funktion verantwortlich. 

Als MaRisk-Compliance-Beauftragte wirkt 
sie auf die Implementierung wirksamer 
Verfahren zur Einhaltung der für das Insti-
tut wesentlichen rechtlichen Regelungen 
und Vorgaben und entsprechender Kon-
trollen hin. Ferner berät und unterstützt sie 
die GL hinsichtlich der Einhaltung dieser 
rechtlichen Regelungen und Vorgaben. 
Weiterhin koordiniert sie die dezentralen 
Zuständigkeiten der MaRisk-Compliance-
Organisation der AKA. Die Überwachung 
der Umsetzung der für die AKA relevanten 
Rechtsvorschriften nimmt die MaRisk-
Compliance-Beauftragte anhand eines 
Überwachungsplans vor, der mit der We-
sentlichkeitsanalyse korrespondiert. Sie in-
formiert das Risikokomitee der AKA regel-
mäßig über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit. 

Die MaRisk-Compliance-Beauftragte er-
stattet der GL mindestens jährlich sowie 
anlassbezogen über ihre Tätigkeit Bericht. 
Dabei geht sie auch auf die Angemessen-
heit und Wirksamkeit der Regelungen zur 
Einhaltung der für die AKA wesentlichen 
rechtlichen Regelungen und Vorgaben ein. 
Ferner berichtet sie zu möglichen Defiziten 
sowie Maßnahmen zu deren Behebung. 
Die Berichte werden an den Aufsichtsrat 
und die Interne Revision weitergeleitet. 

Die MaRisk-Compliance-Beauftragte und 
ihr Stellvertreter haben zur Durchführung 
ihrer Aufgaben ein uneingeschränktes Zu-
gangs- und Einsichtsrecht zu den relevan-
ten Büchern und Unterlagen der Bank, den 
relevanten Personaldaten und den ent-
sprechenden 
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Datenverarbeitungssystemen sowie ein 
Recht auf Auskunft gegenüber allen Mitar-
beitenden, soweit dies für die Erfüllung ih-
rer Aufgaben erforderlich ist. 

Bei einem personellen Wechsel der Ma-
Risk-Compliance-Beauftragten sind der 
Aufsichtsrat sowie alle Mitarbeitenden der 
AKA zu informieren. 

Die Vorschriften zu Finanzsanktionen, zur 
Prävention von Geldwäsche- und Terroris-
musfinanzierung und von strafbaren Hand-
lungen sind zwingend einzuhalten; die 
Geldwäschebeauftragte und ihre Stellver-
treter geben dazu Vorgaben, die von jedem 
Mitarbeitenden zu beachten sind. Die Mit-
arbeitenden der Abteilung C/G überprüfen 
die Einhaltung der Vorgaben durch ent-
sprechende Kontrollhandlungen. Die Geld-
wäschebeauftragte berichtet mindestens 
jährlich der GL und dem Aufsichtsrat über 
die Angemessenheit und Wirksamkeit der 
implementierten Sicherungsmaßnahmen 
sowie das Ergebnis der Risikoanalyse zu Fi-
nanzkriminalität. 

In der AKA werden laufend neue Anforde-
rungen aus relevanten Rechtsnormen und 
deren Anwendung auf die AKA geprüft und 
entsprechende Folgemaßnahmen abgelei-
tet. Jeder Mitarbeitende hat im Rahmen 
seiner jeweiligen Rolle und Verantwortlich-
keit – und entsprechend den damit verbun-
denen Vorgaben – wachsam mit den The-
men Finanzsanktionen, Prävention von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
sowie Verhinderung von strafbaren Hand-
lungen umzugehen. Die GL der AKA ist 
durch entsprechende Berichts- und ­Ent-
scheidungswege in diese Prozesse einge-
bunden. 

Informationssicherheitsmanagement 
(ISM): Die GL hat eine Informationssicher-
heitsleitlinie beschlossen und innerhalb des 
Instituts kommuniziert. Diese Leitlinie steht 
im Einklang mit den Strategien des Instituts. 
Die AKA hat die Funktion des Informations-
sicherheitsbeauftragten eingerichtet. Sie 

umfasst die Verantwortung für die Wahr-
nehmung aller Belange der Informationssi-
cherheit innerhalb der Bank und gegen-
über Dritten. So stellt die AKA sicher, dass 
die in der IT-Strategie, der Informationssi-
cherheitsleitlinie und den -richtlinien nie-
dergelegten Ziele und Maßnahmen hin-
sichtlich der Informationssicherheit trans-
parent dargestellt sind – sowohl intern als 
auch gegenüber Dritten. Damit sorgt die 
AKA dafür, dass deren Einhaltung über-
prüft und überwacht werden kann. Das In-
formationssicherheitsmanagement bein-
haltet Vorgaben zur Informationssicher-
heit, definiert Prozesse und steuert deren 
Umsetzung. Die inhaltlichen Berichtspflich-
ten des Informationssicherheitsbeauftrag-
ten an die GL – im Rahmen des IKT-Risiko-
kontroll-Gremiums – sowie der Turnus der 
Berichterstattung orientieren sich an BT 3.2 
Tz. 1 MaRisk. Das Vorgehensmodell im Rah-
men des ISM orientiert sich an den gängi-
gen Standards zur Informationssicherheit 
wie den ISO27001- und den BSI-Standard 
des „Bundesamtes für Sicherheit in der In-
formationstechnik“ und dient dem Ziel, ein 
Sicherheitsniveau zu etablieren, das in Ein-
klang mit der Risikostrategie der AKA steht.  

Die Aufgaben des Informationsrisikomana-
gements und der Risikoanalyse werden 
durch die Abteilung FI überwacht. Ziel die-
ser organisatorischen Aufstellung ist es, so-
wohl den regulatorischen Anforderungen 
zu entsprechen (BAIT und ab 17.01.2025 
DORA) als auch alle Risiken des Unterneh-
mens zentral steuern zu können. 

Datenschutz: Die Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Vorgaben wird durch 
den extern bestellten Datenschutzbeauf-
tragten sichergestellt. Er beurteilt daten-
schutzrechtliche Sachverhalte, führt Da-
tenschutzfolgeabschätzungen durch, kon-
trolliert und berät zum Thema Datenschutz. 
Operativ unterstützt ihn dabei die Abtei-
lung C /G, die die Datenschutzschulungen 
für Mitarbeiter koordiniert.  
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Interne Revision (IR): Die IR nimmt im Drei-
Linien-Modell – als dritte Linie – eine unab-
hängige und objektive Funktion wahr, ist 
Bestandteil des internen Kontrollverfah-
rens der Bank und prüft die Angemessen-
heit und Wirksamkeit des „Internen Kon-
trollsystems“ (IKS) sowie des Risikomana-
gements. Die Prüfungsschwerpunkte wer-
den systematisch risikoorientiert ausge-
wählt und sind an den regulatorischen An-
forderungen ausgerichtet.  

Die Aufgaben beinhalten dabei unter ande-
rem die unabhängige Prüfung und Bewer-
tung des Organisations-Handbuchs, auf 
Basis eines Soll-Ist-Abgleichs mit den tat-
sächlich gelebten Geschäftsprozessen und 
Kontrollen, die Identifikation von Schwach-
stellen im IKS sowie die Beurteilung der Ef-
fektivität der Risikosteuerungsinstrumente 
und Risikofrühwarn-Indikatoren. Ferner 
berücksichtigt sie in ihren Prüfungen die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Risiko-
berichterstattung an die GL. 

Bei Projekten ist die IR begleitend tätig und 
nimmt an den Lenkungsausschuss-Sitzun-
gen teil. 

Gegenüber der IR besteht eine Informati-
onspflicht, wenn nach Einschätzung der 
Fachabteilungen unter Risikogesichts-
punkten relevante Mängel zu erkennen 
oder bedeutende Schadensfälle aufgetre-
ten sind. Auch bei einem konkreten Ver-
dacht auf Unregelmäßigkeiten ist die IR zu 
informieren. 

Kreditrisikomanagement (KRM): KRM als 
operative Fachabteilung ist für das Einzelri-
sikomanagement aller Adressenausfallrisi-
ken verantwortlich, sowohl im Neugeschäft 
als auch in der laufenden Überwachung. 
KRM trifft nach eingehender Analyse Kre-
ditentscheidungen – unter Portfolioaspek-
ten und auf Einzelbasis – im Rahmen der 
von der GL delegierten Eigenkompeten-
zen. Kreditentscheidungen, die die Kompe-
tenzstufe der GL betreffen, werden von 
KRM für die GL votiert. Bei Kreditent-

scheidungen verfolgt die AKA das Ziel einer 
Maximierung des Rendite-/ Risiko-Verhält-
nisses. Dies geschieht unter Berücksichti-
gung einer risikoorientierten Bonitätsbe-
wertung – auch mit Blick auf das jeweilige 
Länderumfeld - und mit Fokus auf die künf-
tige Kapitaldienstfähigkeit. Des Weiteren 
dient eine Vorkalkulation auf Basis des Risk 
Adjusted Return on Capital (RaRoC) als Ent-
scheidungshilfe im Kreditprozess. 

Bei der Bewertung der Kreditnehmer und 
der damit verbundenen Risiken werden zu-
dem ESG-Faktoren (Environment, Social 
and Governance) und Nachhaltigkeitsas-
pekte berücksichtigt. Auf Grundlage eines 
ESG-Kriterienkatalogs (basierend auf den 
Sustainable Development Goals der Ver-
einten Nationen) und einer branchenba-
sierten Heatmap für E&S-Faktoren analy-
siert KRM jeden Corporate-Kreditnehmer 
qualitativ auf dessen potenzielles Exposure 
gegenüber ESG-Risiken. Jedem der drei 
Faktoren „E“, „S“ und „G“ wird hierbei ein 
niedriges/mittleres/hohes Risiko nach ei-
nem Ampelsystem zugeordnet. Die Kombi-
nation der einzelnen Faktoren führt dann 
zu einem ESG-Score auf einer Skala von 1 
(geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Für die 
ESG-Bewertung von Banken und Sover-
eigns wird eine analoge Skala verwendet, 
wobei hier auf externe Scores zurückge-
griffen wird. Eventuell festgestellte Ver-
schlechterungen des ESG-Scores dienen, 
im Rahmen der regelmäßigen Überwa-
chung von Kreditnehmern, als Frühwarnin-
dikator. 

Für Corporates wird die Betrachtung der 
ESG-Risiken auf Kreditnehmerebene 
durch eine ESG-Bewertung auf Ebene der 
jeweiligen Transaktion gemäß der oben ge-
nannten Methodik ergänzt. Für die Portfo-
lien Banken und Sovereigns erfolgt dies, so-
fern sinnvoll und möglich. Ein besonderes 
Augenmerk ist hierbei auf den Beitrag der 
jeweiligen Transaktion auf die Transition 
beziehungsweise Transformation des Ge-
schäftsmodells des Kreditnehmers hin zu 
mehr Nachhaltigkeit zu legen.  
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Der Kreditrisikomanagement-Prozess als 
integraler Bestandteil der Gesamtbank-
steuerung wird dabei regelmäßig einer 
Qualitätssicherung unterzogen. Er umfasst 
die Bonitätsanalyse von Ländern, Banken, 
Corporates, Versicherungen und von 
Commodities und Trade Finance Risiken 
sowie das Benchmarking der Ergebnisse 
mit verfügbaren Ratinginformationen ex-
terner Agenturen. Die Zuständigkeit von 
KRM umfasst auch fallweise Entscheidun-
gen über eine portfolioorientierte Reduzie-
rung des Risikos, beispielsweise durch For-
derungsverkäufe, sowie Empfehlungen bei 
Entscheidungen über eine angemessene 
Risikovorsorge.  

KRM wirkt auch in Koordination mit dem Ri-
sikocontrolling an der Weiterentwicklung 
der bankinternen Risikosteuerungssys-
teme für Länder, Banken, Corporates, 
Branchen, Limite etc. mit.  

Notfallmanagement: Das zentrale Notfall-
management der AKA, angesiedelt in der 
Abteilung Corporate Development and Di-
gital Transformation (CDDT), stellt sicher, 
dass bei eintretenden Schadensereignis-
sen wichtige Geschäftsprozesse nicht oder 
nur temporär unterbrochen und die auftre-
tenden Schäden auf ein akzeptables Mini-
mum reduziert werden und somit die wirt-
schaftliche Existenz der Bank gesichert 
bleibt. 

Die AKA hat neben dem zentralen Notfall-
management einen Notfallmanagement-
Beauftragten sowie ein IT-Service Continu-
ity Management etabliert. Diese ergänzen 
das zentrale Notfallmanagement im Rah-
men der Erstellung, Umsetzung, Pflege und 
Betreuung des gesamten Notfallmanage-
ments. Der Notfallmanagement-Beauf-
tragte beaufsichtigt und koordiniert die Zu-
sammenarbeit und berichtet der GL quar-
talsweise über die Arbeit, die im Rahmen 
des Notfallmanagements erfolgt. Im kon-
kreten Bedarfsfall können weitere Mitglie-
der hinzugezogen werden. So wird zum 
Beispiel im Falle einer Pandemie unter 

anderem die Leitung des Bereiches Perso-
nal eingebunden. 

Methodisch orientiert sich die AKA am BSI-
Standard 200-4 und bestimmt im Rahmen 
einer Business Impact Analyse (BIA) die An-
forderungen des Geschäftsbetriebes, so-
wie welche Prozesse und IT-Anwendungen 
zeitkritisch sind. Im Notfallhandbuch hat 
die AKA Regelungen getroffen, welche 
Maßnahmen zur Geschäftsfortführung, 
der Verfügbarkeit der elektronisch gespei-
cherten Daten, Anwendungen und die für 
einen Geschäftsbetrieb im Notfall relevan-
ten IT-Systeme sicherstellt. 

Auf Ebene der zeitkritischen Funktionsbe-
reiche und Ressourcen der AKA bestehen 
im Rahmen des Notfallmanagements ne-
ben den grundlegenden Geschäftsfortfüh-
rungsplänen auch Wiederanlaufpläne zur 
Bewältigung von Notfallsituationen. Diese 
sind über die Abteilungsverantwortlichen 
direkt zu beziehen. 

Im Zuge der Notfallvorkehrung werden auf 
Basis einer entsprechenden Notfalltestpla-
nung regelmäßig entsprechende Übungen 
durchgeführt. 

Für Not- oder Krisenfälle ist eine Krisenor-
ganisation definiert. Im Falle des Eintretens 
eines konkreten Notfalls, einer konkreten 
Krise, einer konkreten Katastrophe oder ei-
ner Pandemie und in Abhängigkeit vom 
Anlass und Ausmaß des Ereignisses, wer-
den zusätzliche interne sowie gegebenen-
falls externe Einheiten in die Krisenorgani-
sation eingebunden. Es erfolgt eine Unter-
richtung des Aufsichtsratsvorsitzenden 
durch die Leitung des Krisenstabs. 

Liquiditätssteuerung: Die Abteilung TSY 
verantwortet die Liquiditätssteuerung und 
die damit verbundenen, möglichen Markt-, 
Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken. Ihr 
obliegt die Einhaltung und Steuerung der 
im Rahmen der Risikostrategie festgeleg-
ten Liquiditäts- und Marktpreisrisiko-Li-
mite. Die Ermittlung und Überwachung der 



Offenlegungsbericht 2025 
gemäß CRR/CRD 
 
 
 
 
 

  
14 

Liquiditäts- und Marktpreisrisiko-Positio-
nen sowie deren Prognose und die Bericht-
erstattung obliegt der Abteilung Finance 
(FI). Beide Abteilungen (TSY und FI) sind für 
die Einhaltung der regulatorischen Vorga-
ben verantwortlich, im Rahmen des Internal 
Liquidity Adequacy Assessment Process 
(ILAAP). 

Risikocontrolling: Als zweite Linie im Rah-
men des Drei-Linien-Modells unterstützt 
das Risikocontrolling die GL sowie die füh-
rungsverantwortlichen Stellen bei der Pla-
nung, Steuerung und Kontrolle der geplan-
ten unternehmerischen Aktivitäten. Das Ri-
sikocontrolling ist in der Abteilung FI ange-
siedelt. 

Wesentliche Teilaufgabe des Risikocon-
trollings in der AKA ist die Risikoidentifika-
tion (unter Berücksichtigung von ESG-Risi-
ken), deren Klassifizierung, Risikomessung, 
-bewertung und -steuerung, um an der Pla-
nung und Erreichung der Unternehmens-
ziele mitzuwirken. Diese Aufgaben werden 
vom Risikocontrolling unabhängig, das 
heißt objektiv und neutral, wahrgenom-
men. Dies schließt die Koordination eines 
adäquaten Risikomanagement-/Control-
ling-Systems ein, das die internen und ex-
ternen Standards erfüllt.  

Das Risikocontrolling unterstützt die GL in 
allen risikorelevanten Fragen, insbeson-
dere bei der Entwicklung und Umsetzung 
der Risikostrategie sowie bei der Ausge-
staltung eines Systems zur Begrenzung der 
Risiken. Der Leiter der Abteilung Finance 
als Träger der Risikocontrolling-Funktion 
ist bei wichtigen risikopolitischen Entschei-
dungen der GL einzubinden. 

Im Risikocontrolling liegt die Verantwor-
tung für die Entwicklung von Risikometho-
den,  
-standards und der damit zusammenhän-
genden Prozesse für alle in der Risikoinven-
tur ermittelten, wesentlichen Risiken sowie 
die Koordination zwischen den relevanten 
Einheiten. Des Weiteren misst und 

überwacht das Risikocontrolling die Risi-
kopositionen und führt Analysen über 
mögliche Verluste durch, die mit Risikopo-
sitionen verbunden sind. Zum Instrumenta-
rium gehören hierbei unter anderem die 
Planung, Entwicklung und Implementie-
rung von Risikosteuerungssystemen und -
verfahren. Die Einrichtung und Weiterent-
wicklung von Verfahren zur Risikofrüher-
kennung zählen ebenfalls zu den Aufgaben 
des Risikocontrollings. Die eingesetzten 
Methoden unterzieht die AKA regelmäßig 
einer Validierung und einem Backtesting, 
um die Konformität mit den aufsichtsrecht-
lichen Vorgaben sicherzustellen. 

Das Risikocontrolling koordiniert die mit 
dem zur Verfügung stehenden Risikokapi-
tal verbundenen Management- und Con-
trollingprozesse, wie zum Beispiel den Li-
mitallokationsprozess und die Steuerung 
beziehungsweise Überwachung des Ren-
dite-/Risikoprofils. Es gewährleistet auch 
die laufende Überwachung der Risikositua-
tion, insbesondere in Bezug auf die Risiko-
tragfähigkeit und die Einhaltung der fest-
gelegten Risikolimite. Die Festlegung und 
Überprüfung der Risikolimite für alle we-
sentlichen Risiken wird durch die Abteilung 
FI sichergestellt – in Abstimmung mit den 
für die Risiken verantwortlichen Abteilun-
gen. Ebenfalls zur Überwachung der Risi-
kosituation gehört die regelmäßige Durch-
führung einer Risikoinventur, zur Ermitt-
lung der wesentlichen Risiken und zur Ab-
leitung eines Gesamtrisikoprofils. 

Das Risikocontrolling überwacht und be-
misst die NPE-bezogenen Risiken (NPE = 
Non-performing Exposure) und den Fort-
schritt zur Erreichung von NPE-Zielwerten, 
gemäß den Vorgaben der MaRisk und der 
Strategie für notleidende Risikopositionen. 
Dabei bedient es sich nach Plausibilisierung 
der Informationen anderer Abteilungen (im 
Wesentlichen KRM und PM).  

Die Ergebnisse aus der Risikoidentifizie-
rung, -bewertung, -quantifizierung und -
steuerung werden im Rahmen der 
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Berichterstattung an die GL kommuniziert. 
Die Risikocontrolling-Funktion hat die Ver-
antwortung für die unverzügliche Weiter-
gabe von unter Risikogesichtspunkten we-
sentlichen Informationen an die Geschäfts-
leitung, die jeweiligen Verantwortlichen 
und gegebenenfalls die Interne Revision. 

Für die Erfüllung der Controllingaufgaben 
sind den Mitarbeitenden des Risikocontrol-
lings alle notwendigen Befugnisse sowie 
ein uneingeschränkter Zugang zu allen In-
formationen einzuräumen. Wechselt die 
Leitung der Risikocontrolling-Funktion, so 
sind das Aufsichtsorgan sowie alle be-
troffenen Mitarbeitenden der AKA zu infor-
mieren. 

Internes Kontrollsystem 

Die Risikoorganisation der AKA gliedert die 
im vorherigen Abschnitt beschriebenen 
Organisationseinheiten und Funktionen in 
das sogenannte Drei-Linien-Modell (Three 
Lines of Defence) ein. Es sorgt für eine klare 
Rollenverteilung und Verantwortlichkeit bei 
der Risikosteuerung und -kontrolle.  

Gemäß der internen Definition des internen 
Kontrollsystems bzw. -verfahrens wird das 
Risikomanagement z. B. durch den Auf-
sichtsrat mit dem Risikoausschuss sowie 
externe Prüfer im Rahmen von Jahresab-
schlussprüfungen oder Sonderprüfungen 
unterstützt. Diese externe Begleitung zählt 
die AKA nicht zum internen Kontrollsystem. 

Die erste Linie der Verteidigung (1st Line of 
Defense) besteht aus den einzelnen Fach-
bereichen, die im Rahmen ihrer täglichen 
Arbeit für die Einhaltung von Vorgaben und 
Durchführung von (Schlüssel)-Kontrollen 
verantwortlich sind. Ihre Hauptaufgabe ist 
die Identifikation und Steuerung der Risi-
ken im operativen Geschäft. 

Die zweite Linie der Verteidigung (2nd Line 
of Defense), gebündelt im Marktfolgebe-
reich der AKA, besteht primär aus den 
Funktionen des Kreditrisikomanagements, 

Risikocontrolling- und Compliance-Funk-
tion. Ergänzt werden diese drei durch das 
Auslagerungsmanagement oder auch das 
Informationssicherheitsmanagement. 
Diese zweite Verteidigungslinie verfasst 
auch übergeordnete Vorgaben/Richtlinien 
und überwacht die Einhaltung dieser Vor-
gaben. 

Die dritte Linie der Verteidigung (3rd Line 
of Defense) umfasst die interne Revision 
(angesiedelt im Marktbereich des CEO), 
welche unabhängig die Effektivität des ge-
samten Risikomanagement- und internen 
Kontrollsystems überprüft. Sie führt Audits 
durch und berichtet direkt an die GL und 
den Aufsichtsrat, um sicherzustellen, dass 
alle Risiken ordnungsgemäß identifiziert 
und gesteuert werden. 

Zusammen tragen diese drei Verteidi-
gungslinien zur Stabilität und Sicherheit 
der Bank bei, indem sie die Umsetzung ei-
ner umfassenden und effektiven Risikoma-
nagement-Strategie sicherstellen. 

Gremien und Komitees 

Neben den hierarchischen Strukturen der 
Aufbauorganisation verfügt die Organisa-
tion der AKA über mehrere zentrale Gre-
mien, welche die Geschäftsleitung in ihrer 
Arbeit unterstützen. Hierbei wurde eine 
Struktur aus acht Gremien beziehungs-
weise Komitees gewählt, die in verschiede-
nen Bereichen den Austausch und die Ent-
scheidungsfindungen verbessern. Dies be-
trifft die Bereiche Nachhaltigkeit, Kredit, Ri-
siko, IT sowie Treasury im Bereich Aktiv-
Passiv-Steuerung. 

Im Folgenden werden die Komitees und 
Gremien kurz mit ihren übertragenen Auf-
gaben und Zielen vorgestellt. 

Asset Liability Committee (ALCO): Das 
ALCO ist das Gremium der AKA für die 
strategische und operative Gesamtbank-
steuerung der finanziellen Ressourcen Ka-
pital, Liquidität und Bilanzstruktur, 
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insbesondere Zinsrisiko-, Währungsrisiko- 
und Fristentransformationssteuerung, un-
ter Berücksichtigung der regulatorischen 
Vorgaben. Dem ALCO obliegen zudem die 
operativen Steuerungsentscheidungen, 
die durch Treasury umgesetzt werden. 

Das ALCO dient der Transparenz über ak-
tuelle Risiken, die sich durch die Entwick-
lungen der Aktiv- und Passivseite der Bank 
gesamthaft entwickeln. Zwischen den be-
teiligten Vertretern soll eine gemeinsame 
Linie bezüglich der einzugehenden Liquidi-
täts-, Zins- und Währungsrisiken und Fris-
tigkeiten sowie regulatorischen Vorgaben 
eruiert werden. 

Sustainability Board: Das Sustainability 
Board ist das übergreifende Steuerungs-
Komitee für alle nachhaltigkeitsrelevanten 
Fragestellungen, insbesondere mit dem 
Fokus auf strategische und regulatorische 
Fragestellungen. Aufgabe des Sustainabi-
lity Boards ist die übergeordnete Institutio-
nalisierung und Steuerung der Nachhaltig-
keitsstrategie, wodurch die Verankerung 
des Themas in allen Geschäftsbereichen 
und Abteilungen gewährleistet ist. Weiter-
hin sind im Rahmen des Sustainability 
Boards die Auswirkungen regulatorischer 
Vorgaben, wie z. B. der Sustainable Fi-
nance-Strategie der BaFin und der MaRisk, 
auf das Geschäftsmodell und das Opera-
ting-Model der AKA zu bewerten und ent-
sprechende Erkenntnisse und Maßnah-
men durch Vertreter des Sustainability 
Boards in die relevanten Komitees und 
Ausschüsse zu tragen. 

Risikokomitee (RK): Das RK ist das übergrei-
fende Komitee für alle risikorelevanten Fra-
gestellungen, insbesondere mit risikoar-
tenübergreifendem Profil. 

Das RK tritt regelmäßig – mindestens vier-
mal pro Jahr – zusammen. Inhaltlich be-
schäftigt sich das RK mit der Risikoentwick-
lung und mit neuen und zukünftigen Risi-
ken für die Bank. Des Weiteren betrachtet 
und diskutiert das RK neue rechtliche 

Anforderungen an die AKA und erörtert 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
im Eskalationsfall. Zudem ist es das Eskala-
tionsgremium bei Unstimmigkeiten, insbe-
sondere bei risikosteuerungsrelevanten 
Sachverhalten, Governance-Themen, wie 
z. B. Prozessen, Richtlinien oder Kontroll-
handlungen sowie allen Sachverhalten in 
Bezug auf das interne Kontrollsystem.  

Primäre Ziele des Risikokomitees sind die 
Überwachung der Risikosituation der AKA 
unter wirtschaftlichen und regulatorischen 
Gesichtspunkten, die Festlegung von risi-
koreduzierenden Maßnahmen und der zur 
Risikosteuerung notwendigen Parameter 
und Methoden. 

Im Rahmen der Überwachung der Risikosi-
tuation der AKA diskutiert das RK risikorele-
vante Themen sowie die Ergebnisse der 
mindestens einmal jährlich durchzuführen-
den Risikoinventur und entscheidet über 
etwaige risikoreduzierende Maßnahmen, 
um beispielsweise interne Kontrollstruktu-
ren zu stärken und operationelle Risiken zu 
reduzieren. Das RK ist darüber hinaus für 
die Verabschiedung risikorelevanter Me-
thoden, Modelle und Parameter zuständig. 

IT-Steuerungskreis: Komplementär zu den 
eben beschriebenen Gremien und Gover-
nance-Elementen dient der IT-Steuerungs-
kreis für das IT-Maßnahmenportfolio vor-
nehmlich der Abbildung Technologie-be-
zogener Themen unter Berücksichtigung 
von Risiken für die AKA. 

Der IT-Steuerungskreis fungiert somit als 
Schnittstelle zwischen Geschäfts- und IT-
Strategie, mit dem Ziel, die aus den jeweili-
gen Strategieprozessen resultierenden 
Maßnahmen mit IT-Bezug zu bewerten, zu 
beschließen und das Gesamtportfolio im 
Sinne des Unternehmens zu steuern.  

Kreditkomitee (KK): Das KK hat einen ope-
rativen Fokus und befasst sich mit dem Ma-
nagement aller Kredit- und Länderrisiken. 
In der Regel tagt das Komitee monatlich. Es 
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werden bedarfsorientiert einzelne Kredi-
tengagements mit besonderer Kreditstruk-
tur und/oder hohem Risikoprofil diskutiert 
sowie geschäftspolitische und methodi-
sche Kreditthemen, auch unter ESG-Risi-
kogesichtspunkten, behandelt. 

Ebenfalls findet eine regelmäßige Portfolio-
betrachtung und -überwachung, insbeson-
dere von erhöhten Risiken der Engage-
ments der (Pre-)Watchlist, statt. Die Län-
derrisikosteuerung (aufgrund aktueller 
makroökonomischer sowie geopolitischer 
Entwicklungen) sowie etwaige Risikokon-
zentrationen sind ebenfalls regelmäßig 
Themen der Sitzungen. 

Das KK als Gremium stellt keine eigene 
Kompetenzstufe dar. Kommen im Rahmen 
einer Kreditkomitee-Sitzung jedoch die 
Kompetenzträger zusammen, können Ein-
zelgeschäfts-Linien und auch Limitgeneh-
migungen sowie Entscheidungen zu Län-
derstrategien erfolgen. 

New Product Process Board (NPP Board): 
Das NPP Board ist das zentrale Entschei-
dungsgremium für die Einführung und Dis-
kussion neuer Produkte und Märkte. Es be-
wertet die damit verbundenen Risiken und 
Chancen und stellt sicher, dass alle regula-
torischen und strategischen Anforderun-
gen erfüllt werden. 

Transaction Sounding Board: Im Transac-
tion Sounding Board werden Grundsatz-
entscheidungen über Transaktionsmög-
lichkeiten in einem frühen Prozess-Sta-
dium getroffen. Das Board fokussiert sich 
hierbei auf dringende und potenziell sen-
sible Opportunitäten v. a. im Kontext von 
Akquisitionsfinanzierungen und Transakti-
onen im Verteidigungssektor. Weitere 
wichtige Transaktionen können bei Bedarf 
durch die Neugeschäftseinheiten einge-
bracht werden. Das Transaction Sounding 
Board ergänzt demnach das Kreditkomitee 
mit dem Fokus auf operative Grundsatz-
entscheidungen für wichtige Einzeltrans-
aktionen, verfügt aber über keine 

Kreditentscheidungskompetenzen.   

IKT-Risikokontrollgremium: Die IKT-Risiko-
kontrollfunktion ist als Kontrollgremium da-
für verantwortlich, die IKT- und Cyberrisi-
ken der AKA zu identifizieren, zu bewerten, 
zu überwachen und zu steuern, um die di-
gitale operationelle Resilienz sicherzustel-
len. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die IKT-
Systeme und -Daten der AKA gegen Be-
drohungen geschützt sind und die Be-
triebsabläufe auch bei IKT-bezogenen Stö-
rungen aufrechterhalten werden können. 
Das Gremium fungiert als Untergremium 
des Risikokomitees. 

Adressenausfallrisiken 
 
Bedingt durch den Geschäftszweck stellen 
die Adressenausfallrisiken die bedeutends-
ten Risiken in der AKA dar. 

Wir verstehen in der AKA unter dem einzel-
geschäftsbezogenen Adressenausfallrisiko 
die Gefahr möglicher Verluste oder entgan-
gener Gewinne durch den Ausfall eines Ge-
schäftspartners aufgrund 
• unerwarteter, vollständiger, partieller oder 

temporärer Zahlungsunfähigkeit oder Zah-
lungsunwilligkeit; 

• einer mit unerwarteter Bonitätsverschlech-
terung des Schuldners einhergehenden 
Wertminderung der Forderung oder 

• einer unerwarteten Reduktion der Werthal-
tigkeit von Sicherheiten oder Garantien. 

Neben dem einzelgeschäftsbezogenen Ad-
ressenausfallrisiko berücksichtigt die AKA, 
aufgrund ihrer Emerging-Market-orientier-
ten Geschäftsstruktur, die Länderrisiken als 
besonderes Ausfallrisiko. Des Weiteren wer-
den im Rating- und Kreditprozess des Adres-
senausfallrisikos ESG-Risiken berücksichtigt 
und bewertet, festgestellte Verschlechterun-
gen gelten als Frühwarnindikatoren. 

Länderrisiken: Das Länderrisiko definiert die 
Fähigkeit eines Landes, Zins- und Tilgungs-
leistungen von Auslands- beziehungsweise 
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Fremdwährungsschulden form- und fristge-
recht zu erbringen. Wesentlicher Teilaspekt 
ist dabei neben dem politischen Risiko das 
Transferrisiko. Das bedeutet, dass bei vor-
handener Zahlungswilligkeit und Zahlungsfä-
higkeit des einzelnen Schuldners ein Land 
Zahlungen ins Ausland, beispielsweise wegen 
Devisenmangels, einschränken oder unter-
binden könnte. Die nationale Zahlungsfähig-
keit von Regierung und Wirtschaft kann da-
bei weiterhin intakt sein. 

Das zur Beurteilung der Ausfallwahrschein-
lichkeit eingesetzte Ratingtool der AKA um-
fasst eine Skala von 10 bis 100. Die Ratinger-
gebnisse sind durch entsprechende Map-
ping-Tabellen mit den Ratingergebnissen in-
ternationaler Ratingagenturen vergleichbar. 
Dabei werden Ratingklassen von 10 bis 50 als 
Investment-Grade und von 60 bis 100 als 
Non-Investment-Grade klassifiziert. 

Die Ermittlung der Länderratings und deren 
regelmäßige Aktualisierung für Länder in de-
nen die AKA ein nennenswertes Obligo führt, 
erfolgt auf Basis der Berichte der Ratinga-
genturen (vorwiegend Fitch), internationaler 
Organisationen, Zentralbanken sowie sonsti-
ger bekannter, zuverlässiger Quellen durch 
die Abteilung Kreditrisikomanagement 
(KRM). 

Für die Hauptmärkte der AKA erstellt KRM 
neben den jährlichen Länderrisikoanalysen 
im Bedarfsfall zusätzliche Berichte oder auch 
Ad-hoc-Informationen. Besondere Krisenre-
gionen beziehungsweise Länder mit beson-
deren Herausforderungen stehen unter ver-
stärkter Beobachtung der Kreditanalysten 
sowie der Geschäftsleitung (GL) und werden 
gegebenenfalls im Kreditkomitee eingehend 
behandelt. Des Weiteren erfolgt anhand defi-
nierter Frühwarnindikatoren eine monatliche 
Überwachung der jeweils 20 größten 
Emerging Markets im Portfolio. 

Die Länderberichterstattung wird turnusmä-
ßig überarbeitet und weiterentwickelt. 
Schwerpunkte sind die Analyse der politi-
schen Stabilität, der Anfälligkeit der 

Wirtschaft gegenüber Schocks, der Entwick-
lung von Inflation und Außenwirtschaft, des 
Staatshaushalts und seiner Finanzierung so-
wie des Bankensystems und dessen Stabilität 
und Regulierung. In den von der AKA schwer-
punktmäßig finanzierten Emerging Markets 
hängt die Zahlungsfähigkeit der einzelnen 
Kreditnehmer entscheidend auch von der 
politischen und wirtschaftlichen Situation des 
jeweiligen Landes ab. Diese beeinflusst inten-
siv die Bonität des Kreditnehmers. 

Das Länderrisiko wird in Form eines Sover-
eign-Ceiling im Rahmen der Risikovorsorge 
nach IDW RS BFA 7 berücksichtigt. 

Corporate Risiken: Auf Basis eines weiteren 
AKA Ratingsystems werden zur Beurteilung 
eines Kreditnehmers die beiden letzten Ge-
schäftsabschlüsse analysiert. Wichtige Kenn-
zahlen für die Beurteilung der Bonität bei 
Corporates sind unter anderen die Profitabi-
lität, der Verschuldungsgrad, die Gesamtka-
pital-Rentabilität und Liquidität. Daneben 
wird der Cashflow analysiert, also die Kapital-
dienstfähigkeit als weitere wichtige Größe für 
eine erfolgreiche Fortführung eines Unter-
nehmens. Die Beurteilung basiert im ersten 
Schritt auf einem reinen Kennzahlenrating. 
Für die Berechnung der Kennzahlen greift die 
AKA auf ein Benchmarking-System zurück, 
das auf einer Aufteilung in mehrere Branchen 
und verschiedene geografische Regionen 
basiert. Die Überprüfung und ­Aktualisierung 
dieser Benchmarks erfolgen regelmäßig, um 
aktuelle Vergleiche im nationalen sowie inter-
nationalen Corporate-Geschäft der AKA si-
cherzustellen. 

Für die abschließende Beurteilung werden 
zusätzlich qualitative Merkmale herangezo-
gen, die zu einer Veränderung der rein rech-
nerischen Ausfallwahrscheinlichkeit führen 
können. Im Wesentlichen werden hier die 
Größenklasse des Unternehmens sowie ak-
tuelle Informationen über den Kreditnehmer 
verarbeitet. Ferner fließen, falls nötig, die Be-
sonderheiten einer lokalen Rechnungsle-
gung und eventuelle Einschränkungen im 
Testat des Wirtschaftsprüfers in das Ergebnis 
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des Basisratings mit ein. Die Konzernzugehö-
rigkeit wird je nach Art der Verflechtung be-
wertet und letztlich das Länderrating – sofern 
schwächer als das Kreditnehmerrating – als 
sogenannter „Overriding-Faktor“ berück-
sichtigt. 

Das Ratingtool wird bedarfsorientiert, dem 
Portfolio der AKA entsprechend, fachlich 
weiterentwickelt und angepasst. Im Rahmen 
eines internen Validierungsprozesses unter-
sucht die AKA die Aussage- und Prognosefä-
higkeit der einzelnen Kennzahlen hinsichtlich 
ihrer Trennschärfe, aber auch hinsichtlich 
des Gesamtratingergebnisses und adjustiert 
gegebenenfalls. 

Neben dem AKA Ratingsystem ist auch die 
zukunftsorientierte Ermittlung, Analyse und 
Bewertung der Kapitaldienstfähigkeit – auch 
unter Berücksichtigung von neuen Finanzie-
rungsbeträgen und gegebenenfalls unter 
Nutzung von Szenarioanalysen – ein wesent-
licher Bestandteil der Risikobeurteilung. 

Bankenrisiken: Auch Geschäftsabschlüsse 
von Banken analysiert die AKA auf Basis eines 
Ratingsystems. Grundlage eines jeden Ra-
tings bilden hier die Analysen der beiden letz-
ten Jahresabschlüsse sowie gegebenenfalls 
Zwischenberichte. Der quantitative Datenin-
put beinhaltet unter anderem die Bereiche 
Kapitalisierung, Profitabilität, Einlagende-
ckung und Liquidität. Mit Hilfe eines Bench-
markings werden die einzelnen Kennzahlen 
den jeweiligen AKA Ratingklassen zugeord-
net. Qualitative Aspekte bewerten beispiels-
weise Fremdwährungsrisiken, Zinssensitivität 
und Fristenkongruenzgrad der Aktiva und 
Passiva sowie insbesondere die Asset-Quali-
tät. Sonstige ratingrelevante Informationen 
werden mittels Bonus- beziehungsweise Ma-
luspunkten mit in die Ratingbewertung ein-
bezogen. 

Zudem wirkt analog zum Corporate-Ge-
schäft das Länderrating als Overriding-Fak-
tor. Die Beurteilung eines möglichen Staats-
supports ist – bei Banken mit staatlichem Ge-
sellschafterhintergrund – ein weiterer 

Baustein. Hintergrund ist die Erfahrung mit 
Banken, wonach Institute mit systembilden-
der Wirkung im Notfall mit der Unterstützung 
des Staates rechnen können. 

Risiken aus strukturierten Finanzierungen 
und Projektfinanzierungen: Für die Beurtei-
lung von Projektrisiken nutzt die AKA ein 
separates Ratingtool. Wesentliche Ratin-
gelemente zur Bewertung des zu erwarten-
den Projekterfolges sind das Sponsoren-, 
Fertigstellungs-, Betriebs- und das Marktri-
siko. Darüber hinaus bewertet die AKA das 
Finanzierungs- und Planungsrisiko. Diese 
Bonitätsfaktoren werden entsprechend 
der anderen Ratingmodule der AKA quan-
titativ sowie qualitativ bewertet und erge-
ben das Gesamtrating. 

Das neue Geschäftsfeld „Acquisition Fi-
nance“ (strukturierte, meist mittel- / lang-
fristige Finanzierungen zur Übernahme 
von Unternehmen, entweder in Form einer 
fremdfinanzierten Übernahme durch Fi-
nanzinvestoren (Private Equity, Sponsor-
driven Leveraged Buy Outs) oder durch ein 
anderes übernehmendes Unternehmen 
(Corporate-to-Corporate Acquisitions)) 
trägt zu einer Diversifikation der Risiken auf 
Gesamtportfolioebene bei, zeigt jedoch als 
Teilportfolio in sich einen erhöhten Risiko-
gehalt. Transaktionen mit hohem Fremd-
kapitalanteil und entsprechend hohen Ver-
schuldungsrelationen bei teilweise aufge-
weichten Standards in den Kreditvertrags-
dokumentationen können gerade in kon-
junkturell herausfordernden Zeiten ein 
überdurchschnittliches Risikopotenzial 
bergen. Vor diesem Hintergrund werden 
die Adressenausfallrisiken in diesem Ge-
schäftsfeld in der AKA von Beginn an be-
sonders eng überwacht und gesteuert und 
mit einem separaten Ratingverfahren be-
wertet. Außerdem erfährt das Segment 
eine gesonderte risikoorientierte Limitie-
rung auf Teilportfolio- und Einzeladress-
ebene. Zudem werden die Risiken durch 
enge Risikoleitplanken begrenzt (u. a. Fest-
legung maximaler Verschuldungsrelatio-
nen und Ausschluss von Underwriting-



Offenlegungsbericht 2025 
gemäß CRR/CRD 
 
 
 
 
 

  
20 

Risiken). 

Versicherungsrisiken: Ein weiteres Rating-
tool nutzt die AKA für die Kundengruppe 
Versicherungen, damit die Adressenaus-
fallrisiken auch durch private Versicherun-
gen minimiert werden. Als Versicherungs-
geber akzeptiert die AKA im Rahmen der 
Risikosteuerung limitentlastend nur Adres-
sen mit einem internen Investmentgrade-
Rating. Das Hauptaugenmerk der Ratings 
liegt dabei auf den Bereichen Beitrags- und 
Ergebnisentwicklung sowie Rückstellungs- 
und Beitragsverhältnis. 

Im Rahmen der Rating-Qualitätssiche-
rungs- und Validierungsprozesse arbeitet 
die AKA eng mit externen Experten zusam-
men, um die Weiterentwicklung der Ra-
tingtools auf seine Übereinstimmung mit 
den regulatorischen Anforderungen sowie 
der aktuellen Marktpraxis sicherzustellen. 
Die Überprüfung dient der Optimierung 
und gegebenenfalls der Neugewichtung 
einzelner Ratingparameter. 

Branchenrisiken: Bei der weiteren Struktu-
rierung der Corporate Risiken ordnet die 
AKA Konzentrationsrisiken einzelnen Bran-
chen zu, um sie so begrenzen zu können. Es 
existieren hier Branchenlimite. Dabei 
kann – je nach Länderrating – das Länderli-
mit als Korrektiv greifen. 

Risikokonzentration: Zur Risikobegren-
zung, -überwachung und -steuerung des 
Portfolios beziehungsweise der Konzentra-
tionsrisiken verwendet die AKA ein Limit-
Steuerungssystem, bei dem für die Risiken 
auf Länder-, Branchen- und Adressebene 
ratingabhängig jeweils Einzellimite instal-
liert sind. Daneben beachtet sie folgende 
Kriterien im Rahmen der Refinanzierung: 
Großkredite im Sinne § 13 KWG bezie-
hungsweise Large Exposure gemäß  
§ 387 ff. CRR Teil IV und Kontrahenten-Li-
mitierungen. 

Die genannten Regelungen und Kriterien, 
die der Begrenzung und Überwachung von 

Risikokonzentrationen dienen, sind in den 
Arbeitsanweisungen und Prozessbeschrei-
bungen der AKA festgehalten und im Orga-
nisationshandbuch (OHB) veröffentlicht. 
Sie werden im Rahmen des Controllings re-
gelmäßig angewandt, veränderten Anfor-
derungen und Bedingungen entsprechend 
kontinuierlich angepasst sowie mindestens 
einmal jährlich, im Rahmen der Überarbei-
tung der Risikostrategie, auf ihre Angemes-
senheit hin überprüft. 

Limitrahmen für Adressenausfallrisiken 
und Portfoliosteuerung: Der zur Portfo-
liosteuerung in der AKA verwendete Limit-
rahmen begrenzt Bruttorisiken, unter Be-
rücksichtigung anerkannter Sicherheiten, 
gemäß „Capital Requirements Regulation“ 
(CRR). Dies sind bewertungsfreie, finanzi-
elle Sicherheiten von staatlichen Exportkre-
ditversicherungen. Zusätzlich akzeptiert 
die AKA limitentlastend Versicherungsge-
ber im Rahmen der Risikosteuerung – der 
Höhe nach in Abhängigkeit ihres externen 
Ratings. Der Limitrahmen basiert auf den 
für das Adressenausfallrisiko maximal zur 
Verfügung gestellten Eigenmitteln gemäß 
Säule 1, dessen Nutzung im Rahmen regel-
mäßiger Ermittlungen der Risikotragfähig-
keit berechnet wird. Für alle Adressenaus-
fallrisiken hat die AKA ein Eigenkapital-Li-
mit als Verlustobergrenze definiert, das mit 
Blick auf die seitens der Aufsicht gestellten 
Eigenmittelanforderungen regelmäßig an-
gepasst wird. 

Der Netto-Obligo-Rahmen, dessen Höhe 
von den allokierten Eigenmitteln der AKA 
für Adressenausfallrisiken bestimmt wird 
(2 Mrd. EUR per Dezember 2025), ist nach 
internen Ratingklassen mit absteigenden 
Nominal-Limiten strukturiert. Die jeweiligen 
Limitauslastungen werden dem Aufsichts-
rat (AR) in den turnusmäßigen Sitzungen – 
mindestens einmal pro Quartal – berichtet. 

Die zur Verfügung gestellten Limite für 
Konzentrations- und Adressenausfall-, 
Marktpreis- sowie operationelle Risiken 
sind ausreichend und wurden 2025 
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durchgängig eingehalten. 

Die Abteilungen KRM und FI (Finance) 
überwachen laufend die Einhaltung aller ri-
sikorelevanten Steuerungsparameter. Die 
Prüfung der Angemessenheit der Steue-
rungsparameter selbst findet im Zuge der 
mindestens einmal jährlich zu erfolgenden 
Überarbeitung der Risikostrategie statt. 
Dabei gleicht die AKA den Limitrahmen 
hinsichtlich seiner Höhe und Struktur jähr-
lich mit der geschäftspolitischen Zielset-
zung ab und legt dies dem AR zur Kenntnis-
nahme vor. Die Risikostrategie mit dem da-
rin verankerten Limitrahmen wurde mit 
dem AR am 2. Dezember 2025 einver-
nehmlich diskutiert. 

Eine ökonomische, interne Überwachungs- 
und Steuerungskomponente ergänzt den 
besagten nominellen Limitrahmen und 
dessen Eigenkapitalnutzung nach Kreditri-
sikostandardansatz (KSA). 

Internes Kreditmodell für die Risikosteue-
rung: Die interne Risikomessung auf Port-
folioebene basiert auf dem Kreditrisikomo-
dell CreditMetrics™. Wichtige Entschei-
dungsgrößen berücksichtigt die AKA auf 
folgender Basis: Kreditvolumina in Form 
von Exposure at Default, Wiedergewin-
nungsfaktoren gemäß internem Approach, 
interner, ratingbasierter Ansatz auf Basis 
eigenermittelter Probability of Defaults 
(PDs) sowie Korrelationen. Diese sind unter 
anderem der „erwartete Verlust“ (expected 
loss) sowie der „unerwartete Verlust“ (unex-
pected loss). 

Das eingestellte Konfidenzniveau beträgt 
99,9 % und deckt sich mit einem Zielrating 
von A-. Die AKA nutzt das System im Rah-
men der ökonomischen Risikotragfähigkeit 
und zur Berechnung von Stresstests der 
Adressenausfallrisiken. Weiterhin finden 
die Daten Verwendung für die Validierung 
der AKA eigenen Ratingsysteme im Zuge 
der Trennschärfenanalyse. 

 

Kreditentscheidungsprozess und Kompe-
tenzregelung im Rahmen der Limitsteue-
rung: Jede Kreditentscheidung erfordert 
im Sinne der Funktionstrennung nach Ma-
Risk zwei zustimmende Voten von den Ab-
teilungen Export & Agency Finance (EAF), 
Structured Finance & Syndication (SFS), 
Acquisition Finance & Midcap Loans (AFL) 
(zusammen Neugeschäft genannt) – bzw. 
im Bestandsgeschäft von der Abteilung 
Portfoliomanagement (PM) – und KRM. Die 
AKA verzichtet auf eine Abgrenzung zwi-
schen risikorelevantem und nicht-risikore-
levantem Kreditgeschäft gemäß MaRisk 
BTO 1.1 Tz. 4. Die Abteilungen Neugeschäft, 
PM sowie KRM verfügen gemeinsam über 
gestaffelte Netto-Kreditkompetenzen (das 
heißt nach Berücksichtigung von Eigenmit-
telentlastenden Sicherheiten) bis zu einer 
Höhe von 1 Mio. EUR, je Kreditnehmerein-
heit/-gruppe verbundener Kunden. Für das 
FI-Desk bestehen separate Kompetenzen. 

Wird im Rahmen der Eigenkompetenz 
durch das KRM ein Kreditgeschäft negativ 
votiert, kann im Rahmen der Eskalation auf 
Antrag des Neugeschäftes der Kreditan-
trag der nächsthöheren Kompetenzstufe 
zur abschließenden Entscheidung vorge-
legt werden. Für Kredite mit einem be-
stimmten Nettorisiko erstellen die Abtei-
lungen EAF, SFS, AFL beziehungsweise PM 
und das für die Abteilung verantwortliche 
Mitglied der GL die Erstvoten. KRM und GL 
Marktfolge bilden das unabhängige Zweit-
votum. Bei Stimmengleichheit (2:2) gilt der 
Kredit als abgelehnt. In Risikofragen kann 
die Marktfolge nicht überstimmt werden. 

Die GL kann zur Limitsteuerung für gewisse 
Zeiträume Überschreitungen der geneh-
migten Einzeladressen-, Branchen- oder 
Länderlimite bewilligen. 

Sofern im Rahmen der Geschäftsentwick-
lung erforderlich, kann die GL nachfrage-
orientiert und passend zum Gesamtprofil 
die Einrichtung von entsprechenden Son-
derlimiten beim AR beantragen. 
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Risikobegrenzung/Monitoring: Wesentli-
ches Ziel des Kreditrisikomanagements der 
AKA ist es, eine risikoadäquate NPL-Quote 
(NPL = Non-Performing-Loans) beizube-
halten, das Eigenkapital zu schützen und 
die Risikotragfähigkeit der AKA weiterhin 
sicherzustellen. 

Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele 
sind im Wesentlichen: 
• frühzeitige Identifizierung von Negativ-

Entwicklungen, 
• effektives und effizientes Management 

der Intensiv- und Problemkreditengage-
ments, 

• Unterstützung und Gewährung geeigne-
ter Forbearance-Maßnahmen und 

• geeignete Verkaufs- oder Verwertungs-
maßnahmen. 

Die frühzeitige Erkennung von erhöhten Ri-
siken erfolgt anhand definierter, qualitati-
ver und quantitativer Frühwarnindikatoren. 
Die AKA führt in einer Pre-Watchlist die En-
gagements, die unter anderem durch qua-
litativ negative Entwicklungen und Verän-
derungen des Kreditnehmers auffällig wur-
den – ob im Sitzland oder im Kreditnehme-
rumfeld. Bestehen konkrete Handlungs-
notwendigkeiten (bei gegebenen Hand-
lungsmöglichkeiten), resultierend aus (dro-
henden) finanziellen Schwierigkeiten, wird 
das entsprechende Engagement in die In-
tensivbetreuung übernommen. Es erfolgt 
also eine Einstufung als Intensivkredit. 

Nach eingehender Analyse der Rahmenbe-
dingungen und insbesondere der Kapital-
dienstfähigkeit der Intensivkredite und der 
Problemkreditengagements (das heißt 
notleidende Kredite oder NPLs) wird ggf. in 
enger Abstimmung mit der begleitenden 
Bank oder dem jeweiligen Bankenkonsor-
tium eine der nachfolgenden strategischen 
Optionen (oder die Kombination verschie-
dener Optionen) gewählt: 
• Halten der unveränderten Risikoposition 
• Aktive Reduktion (Verkauf, Wertberichti-

gung) 
• Abwicklung (Sicherheiten-Verwertung, 

Insolvenzverfahren oder sonstige ge-
richtliche Verfahren, außergerichtliche 
Einigung, Ausbuchung) 

• Restrukturierung/Einleitung von Forbe-
arance-Maßnahmen. 

Wenn Forbearance-Maßnahmen erfolgen, 
dann ist zwingend eine Zuordnung als In-
tensiv- oder gegebenenfalls als Problem-
kredit vorzunehmen. 

Die AKA bildet für Adressenausfallrisiken 
handelsrechtlich eine Risikovorsorge. 
Diese äußert sich entweder in Form einer 
Einzelwert- oder Pauschalwertberichti-
gung. 

Marktpreisrisiken 
  
Die bei der AKA zu beachtenden Markt-
preisrisiken resultieren alleinig aus einer 
nicht fristenkongruenten Refinanzierung 
des Kreditgeschäfts, beziehungsweise zu 
einem geringen Anteil aus der Haltung von 
Instrumenten der Liquiditätsreserve. Als 
sogenannte Unterrisiken von Marktpreisri-
siken betrachtet die AKA Zinsänderungsri-
siken (IRRBB), Devisenkursrisiken aus den in 
Fremdwährung herausgelegten Krediten 
und Refinanzierungen sowie Credit-
Spread-Risiken bei Finanzinstrumenten 
(CSRBB). Letztere sind allerdings nicht we-
sentlich, da die AKA dem CSRBB unterlie-
gende Finanzinstrumente lediglich im Rah-
men der Haltung der Liquiditätsreserve 
und Liquiditätssteuerung erwirbt und dabei 
nur Instrumente erstklassiger Bonität hält 
(insbesondere HQLA im Sinne der CRR). 

Fremdwährungsrisiken (FX-Risiken) 

FX-Risiken entstehen aus einer Ungleich-
heit von Forderungen und Verbindlichkei-
ten im Betrag in einer von der Bilanzwäh-
rung (EUR) abweichenden Währung. Eine 
Änderung des Wechselkurses hat damit 
eine das Ergebnis beeinflussende Wirkung. 

Die AKA ist bestrebt, Währungsrisiken zu 
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vermeiden. Hierzu werden Forderungen 
aus dem Kreditgeschäft, die nicht auf Euro 
lauten, grundsätzlich durch eine konforme 
Finanzierung in der jeweiligen Währung re-
finanziert. Soweit eine Refinanzierung in 
der Währung nicht möglich ist, ist ein Si-
cherungsgeschäft (Cross-Currency-Swap, 
Devisentermingeschäft) vorzunehmen. 

Im Rahmen der Capital-Requirements-Re-
gulation-Meldung (CRR-Meldung) werden 
die Fremdwährungsrisiken monatlich be-
rechnet, indem je Währung die in Euro um-
gerechneten, bewerteten Forderungen 
den Verbindlichkeiten gegenübergestellt 
werden. Die Summe über alle Fremdwäh-
rungen (in Absolutbeträgen) ist in Höhe der 
aktuell gültigen Eigenmittelanforderungen 
mit Eigenmitteln zu unterlegen und gilt als 
Größe für das Fremdwährungsrisiko der 
AKA, in der normativen Perspektive der Ri-
sikotragfähigkeit. 

Die ökonomische Ermittlung des Fremd-
währungsrisikos erfolgt durch ein Value-at-
Risk Modell (VaR). Das Ergebnis aus dem 
Modell wird mittels historischer Simulation 
als empirisches 99,9 %-Quantil mit einer 
skalierten Haltedauer über ein Jahr ermit-
telt. 

Zinsänderungsrisiken (ZÄR) 

Das ZÄR ist definiert als das bestehende 
oder künftige Risiko für die Erträge und den 
wirtschaftlichen Wert eines Instituts, das 
sich aus nachteiligen Zinsbewegungen mit 
Auswirkungen auf zinssensitive Instru-
mente ergibt. 

Die Ermittlung des ZÄR mittels ökonomi-
scher Berechnung erfolgt anhand eines 
VaR-Modells. Das Ergebnis aus dem Modell 
ist ebenfalls ein empirisches 99,9 %-Quan-
til. Barwertveränderungen beim ZÄR im 
Anlagebuch sind auf Basis des von der 
BaFin vorgegebenen Verfahrens zu ermit-
teln, gemäß den aktuell gültigen Vorgaben. 

 

Um den Anforderungen aus den MaRisk zu 
entsprechen, wird die Auswirkung eines 
Zinsschocks auf Zinserträge/Zinsaufwen-
dungen untersucht und der Effekt, bezo-
gen auf die kommenden zwölf Monate, er-
mittelt. 

Liquiditätsrisiken 
 
Unter dem Liquiditätsrisiko sind in der AKA 
das Zahlungsunfähigkeitsrisiko und das Li-
quiditätsfristentransformationsrisiko sub-
sumiert. 

Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko bezeichnet 
das Risiko, gegenwärtigen oder zukünfti-
gen Zahlungsverpflichtungen nicht, nicht 
vollständig oder nicht zeitgerecht nach-
kommen zu können. Es umfasst das Risiko, 
dass Refinanzierungsmittel nicht oder nur 
zu erhöhten Marktsätzen aufgenommen 
werden (Refinanzierungsrisiko) oder dass 
Aktiva nur mit Abschlägen liquidiert wer-
den können (Marktliquiditätsrisiko). 

Das Risiko der Liquiditätsfristentransfor-
mation besteht darin, dass innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums und auf einem defi-
nierten Konfidenzniveau Verluste auftreten 
können. Diese entstehen durch Verände-
rungen der eigenen Refinanzierungskurve 
(Spreadrisiko). 

Die strategische Liquiditätssteuerung be-
fasst sich mit der Ermittlung, Planung und 
Steuerung des Refinanzierungsbedarfs der 
AKA (strukturelle Liquidität) und der einge-
gangenen Fristentransformationen. Der 
Betrachtungshorizont liegt im Bereich von 
mehr als einem Jahr. Zur Analyse werden 
stichtagsbezogene und auf Prognosen ba-
sierende Liquiditätsablaufbilanzen erstellt. 

Die Liquiditätsrisikomessung im Sinne des 
Zahlungsunfähigkeitsrisikos erfolgt auf der 
Basis von Liquiditätsablaufbilanzen. Diese 
geben, gegliedert nach Laufzeitbändern, 
die Zahlungsströme aus dem Kreditge-
schäft und den zu ihrer Finanzierung 
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erforderlichen Fremdmittelaufnahmen 
wieder. Im Rahmen von Szenario-Betrach-
tungen fließen unterschiedliche Annah-
men bezüglich der Entwicklung der Zah-
lungsströme ein. 

Mittelaufnahmen zur Refinanzierung von 
Kreditvergaben der AKA sollen, unter Be-
achtung der Wirtschaftlichkeit, möglichst 
mit unterschiedlichen Kontrahenten getä-
tigt werden. 

Während operative Liquiditätsrisiken durch 
Vorsorgemaßnahmen (Haltung einer Liqui-
ditätsreserve) minimiert werden können, 
muss das durch Fristentransformation ent-
stehende Liquiditätsrisiko quantifiziert, 
überwacht und im Rahmen der Risikotrag-
fähigkeit berücksichtigt werden. 

Quantifizierbarer Ausdruck des Liquiditäts-
fristentransformations-Risikos ist das 
Spreadrisiko: Bei nicht vollständig durchfi-
nanzierten Kreditvergaben entsteht ein zu-
sätzlicher Refinanzierungsaufwand 
dadurch, dass sich zum Zeitpunkt der Not-
wendigkeit von Anschlussfinanzierungen 
die Refinanzierungskurve der AKA (nach 
oben) verschoben hat und somit höhere 
Aufschläge eingepreist werden müssen. 

Zur Quantifizierung des Liquiditätsrisikos 
wird ein VaR-Modell verwendet. Auf Basis 
der historischen Geldmarktgeschäfte der 
Bank werden die AKA eigenen Spreads er-
mittelt. Die Spreads werden mit den ermit-
telten Finanzierungslücken aus der Liquidi-
tätsablaufbilanz multipliziert. Die Ergeb-
nisse stellen einen VaR mit einem Kon-
fidenzniveau von 99,9 % dar. 

Als Liquiditätskennzahlen werden zusätz-
lich die LCR (Liquidity Coverage Ratio) und 
die NSFR (Net Stable Funding Ratio) be-
rechnet. 

Aufgrund der besonderen Gesellschaf-
terstruktur ist die AKA in der Lage, auch in 
schwierigen Marktphasen die erforderliche 
Refinanzierung des Kreditgeschäfts über 

ihre 17 Gesellschafterbanken sicherzustel-
len. Eine wichtige Finanzierungsquelle stel-
len dabei Kredite von Gesellschaftern und 
Nicht-Gesellschaftern dar. Daneben wer-
den von Gesellschafterbanken auch Fi-
nanzmittel zur kurzfristigen Refinanzierung 
im Rahmen von Geldhandelslinien bereit-
gestellt. Zur Diversifikation des Refinanzie-
rungsportfolios nutzt die AKA auch Refi-
nanzierungsmittel von Kunden aus dem öf-
fentlichen und privatwirtschaftlichen Be-
reich. Diese werden in Form von Termin-
geldeinlagen und Schuldscheindarlehen 
entgegengenommen. Mit einzelnen Kun-
den bestehen unbestätigte Linien für den 
regelmäßigen Handel von Termingeldern. 

Non-Financial Risks 
 
Zu den Non-Financial Risks (NFR) zählen in 
der AKA operationellen Risiken, Reputati-
onsrisiken sowie sonstige NFR. 

Im Rahmen eines jährlich durchgeführten 
Self-Assessments für NFR identifiziert und 
bewertet die AKA diese, wobei auch der 
Einfluss von ESG-Faktoren pro Risikotrei-
ber berücksichtigt wird. Hierbei werden alle 
abteilungsinternen Meldungen in der Ab-
teilung Finance (FI) zusammengeführt, aus-
gewertet und auf Plausibilität hin unter-
sucht. Redundanzen werden eliminiert. Die 
Ergebnisse fließen schließlich in die Risi-
koinventur der AKA ein. 

NFR werden durch verschiedene Maßnah-
men reduziert, so bildet z. B. die Risikokultur 
den Rahmen, der durch die Anweisungen 
innerhalb der schriftlich-fixierten Ordnung 
(sfO) konkretisiert und durch prozessin-
terne Kontrollen sowie solche der zweiten 
Verteidigungslinie überwacht wird. Dar-
über hinaus wird der Weiterbetrieb zeitkri-
tischer Prozesse im Rahmen des Notfall-
managements sichergestellt. 

Neben einem funktionierenden internen 
Kontrollsystem und einem Notfallmanage-
ment erfolgen regelmäßig Schulungen und 
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Weiterbildungen der Mitarbeiter, um adä-
quate Vorgehensweisen und aktuelles 
Know-how zu sichern. 

Die AKA schließt zur Mitigation von ausge-
wählten NFR entsprechende Versicherun-
gen ab, für die im Schadensfall eine Ent-
schädigungsleistung an die AKA gezahlt 
wird. Dies betrifft vor allem Versicherungen 
zum Thema Betriebshaftpflicht, Vertrau-
ens- und Vermögensschaden sowie di-
verse weitere Versicherungen. Weiterge-
hende Ausführungen hierzu finden sich im 
Risikomanagementrahmenwerk. 

Operationelle Risiken 

Als operationelles Risiko definiert die AKA 
allgemein die Gefahr von Verlusten, die in-
folge der Unangemessenheit oder des Ver-
sagens interner Verfahren, Menschen und 
Systemen oder externer Ereignisse oder 
Katastrophen eintreten. Diese Definition 
schließt Rechts- und Technologierisiken 
mit ein, beinhaltet jedoch nicht Reputati-
onsrisiken, strategische Risiken, Ge-
schäftsrisiken oder Beteiligungsrisiken. Im 
Rahmen des Managements operationeller 
Risiken werden insbesondere auch fol-
gende Risiken gesteuert, kontrolliert und 
überwacht: 
• Compliance-Risiken 
• IT- und Informationssicherheitsrisiken 
• Datenschutzrisiken 
• Personalrisiken 
• Sonstige operationelle Risiken 

Compliance-Risiken 
Compliance-Risiken beziehen sich allge-
mein auf die potenziellen Konsequenzen, 
die sich aus der Nichteinhaltung gesetzli-
cher, regulatorischer und interner Vorga-
ben ergeben. Solche Verstöße können zu 
rechtlichen und finanziellen Sanktionen, 
aufsichtsrechtlichen Auflagen und Maß-
nahmen sowie zu Reputationsschäden füh-
ren und damit die Integrität der AKA ge-
fährden. 

 

Für die Zwecke der Risikosteuerung stehen 
hierbei insbesondere die für die AKA auf 
Basis ihres Geschäftsmodells wesentlichen 
Compliance-Risiken im Fokus, die sich auf 
verschiedene Rechtsthemenfelder erstre-
cken.  

Im engeren Sinne umfassen die Compli-
ance-Risiken insbesondere die Subrisiko-
arten: 
• Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung 
• Sanktionen und Embargos 
• Sonstige strafbare Handlungen 
• Marktmanipulation 

IT- und Informationssicherheits-Risiken 
IT- und Informationssicherheits-Risiken be-
schreiben die Wahrscheinlichkeit, mit der 
eine interne oder externe Bedrohung auf-
grund einer Verwundbarkeit des Informati-
onsverbundes (oder der Informatio-
nen/Daten) zu negativen Auswirkungen im 
Unternehmen führt. Bedrohungen und 
Verwundbarkeiten können dabei kurz-, 
mittel- oder langfristig wirken und zu einer 
kurzfristigen bis dauerhaften Betriebsun-
terbrechung führen. 

Datenschutzrisiken 
Das Datenschutzrisiko beschreibt die po-
tenzielle Gefahr der unbefugten Offenle-
gung, Veränderung oder unrechtmäßigen 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
von betroffenen Personen, wie Kunden, 
Mitarbeitern oder weiteren Stakeholdern 
infolge unzureichender Schutzmaßnah-
men, organisatorischer Mängel oder exter-
ner Bedrohungen. Die Verwirklichung der-
artiger Risiken (Datenschutzverletzung) 
kann zu schwerwiegenden rechtlichen so-
wie finanziellen Konsequenzen für die AKA 
führen. 

Personalrisiken 
Personalrisiken beziehen sich auf die po-
tenziellen Konsequenzen aus fehlenden 
Kapazitäten bzw. Qualifikationen der Mitar-
beitenden der AKA. 
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Sonstige operationelle Risiken 
Neben den genannten operationellen Risi-
koarten findet im Rahmen der Risikoinven-
tur für die sonstigen operationellen Risiken 
eine Bewertung für Modellrisiken, Verhal-
tensrisiken, Risiken aus Dienstleistungen 
und Rechtsrisiken hinsichtlich ihrer We-
sentlichkeit statt. 

Reputationsrisiken 

Reputationsrisiken beziehen sich auf das 
öffentliche Ansehen der AKA, das durch die 
Wahrnehmung ihrer Anspruchsgruppen in 
Bezug auf Kompetenz, Integrität und Ver-
trauenswürdigkeit geprägt wird. Sie umfas-
sen das Risiko eines Reputationsverlustes. 
Werden Reputationsrisiken wirksam, äu-
ßert sich dies in den Reaktionen und Hand-
lungen der Anspruchsgruppen, die der 
AKA schaden können. Dies kann zu negati-
ven Veränderungen des Marktwerts füh-
ren, wobei die finanziellen Auswirkungen 
im Voraus nicht exakt messbar sind. 

Sonstige NFR 

Als sonstige NFR definiert die AKA NFR, die 
nicht der Definition der operationellen Risi-
ken bzw. Reputationsrisiken entsprechen. 
Im Rahmen der Risikoinventur findet dabei 
eine Bewertung für Geschäftsrisiken, stra-
tegische Risiken und Beteiligungsrisiken 
hinsichtlich ihrer Wesentlichkeit statt.  

Quantifizierung des operationellen Risikos 
und des Reputationsrisikos 

Als Methodik zur Berechnung der Eigen-
mittelanforderungen in der normativen 
Perspektive für operationelle Risiken wird 
der Business Indicator Approach (BIA) ge-
mäß CRR angewendet. Im BIA ist für opera-
tionelle Risiken ein Betrag an Eigenmitteln 
vorzuhalten, dessen Höhe dem Drei-Jah-
res-Durchschnitt der erzielten Beträge aus 
den verschiedenen Komponenten des Bu-
siness Indicator entspricht, multipliziert mit 
einem festgelegten Prozentsatz. Jahre mit 
negativem Bruttoertrag bleiben dabei 

unberücksichtigt. 

In der ökonomischen Perspektive quantifi-
ziert die AKA operationelle Risiken anhand 
von Szenarioanalysen (wesentliche Risiko-
treiber + Low-Frequency-/High-Impact-
Szenarien aus der Risikoinventur), deren 
Ergebnisse zu einem Value at Risk aggre-
giert werden. Als Modell werden dabei so-
genannte Bayessche Netze angewendet. 
Das Reputationsrisiko wird anhand der 
identifizierten Risikotreiber zu einem Value 
at Risk aggregiert. 

Risikoberichterstattung 
 
Der laufende geschäftliche Erfolg der AKA 
hängt in hohem Maße davon ab, ob sie in 
der Lage ist, Risiken bewusst einzugehen 
und zu steuern. Dies erfordert bei allen Ak-
tivitäten, die zur Übernahme von Risiken 
führen, Transparenz und somit eine wirk-
same Risikoberichterstattung. 

Das interne Reporting umfasst die risiko-
spezifische Kommunikation zur Deckung 
des Informationsbedarfs innerhalb der 
AKA. Schwerpunkte des externen Report-
ings sind die Erfüllung aufsichtsrechtlicher 
Anforderungen und Aktivitäten zur Wah-
rung der Interessen der Gesellschafterban-
ken. 

In Ergänzung zu den allgemeinen Informa-
tionen über das Risikoprofil der AKA wer-
den weitere Analysen vorgenommen, die 
folgende Aspekte umfassen: ergriffene 
oder geplante Korrekturmaßnahmen, 
Wechselbeziehungen verschiedener Risi-
koarten und der Risiken der verschiedenen 
Abteilungen, Trends bei Risikoaktivitäten, 
Risikokonzentration, Verstöße gegen die 
Unternehmensgrundsätze und Unwirksam-
keit der operativen Kontrolle. Entspre-
chende Vorkehrungen sind bei der AKA im-
plementiert. 

Die externe Berichterstattung der Risiken 
erfolgt gegenüber dem Aufsichtsrat, den 
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Aufsichtsbehörden sowie im Rahmen der 
Zugehörigkeit zum Einlagensicherungs-
fonds des privaten Bankgewerbes gegen-
über dem Prüfungsverband Deutscher 
Banken und der GBB-Rating Bonitätsbeur-
teilung GmbH. 

Dabei erfolgt die Berichterstattung über 
alle für den Geschäftsbetrieb relevanten Ri-
siken im regelmäßig erstellten Risikobe-
richt. Ziel der Berichterstattung ist es, früh-
zeitig und umfassend auf Entwicklungen 
hinzuweisen, die im Interesse der Errei-
chung der Unternehmensziele eine Be-
rücksichtigung in der Risiko- und Ge-
schäftssteuerung erfordern. 

Der Bericht dient – im Sinne der Aufgaben-
stellung von MaRisk – als kontinuierliches 
Steuerungs- und Überwachungsinstru-
ment auf Portfolioebene, mit besonderem 
Fokus auf die für die AKA maßgeblichen, 
wesentlichen Risiken wie insbesondere der 
Adressenausfallrisiken, der Entwicklung 
des Währungs-, Refinanzierungs- und Li-
quiditätsrisikos sowie der operationellen 
Risiken als Grundlage zur Erkennung und 
Vermeidung von Risikokonzentrationen. 
Ziel ist der Erhalt einer jederzeit tragbaren 
Risikoqualität und Risikostreuung, unter 
Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit 
der AKA. 

Der Bericht selbst gliedert sich in die The-
menbereiche: 
1. Neugeschäftsentwicklung 
2. Ertragslage 
3. Kreditportfolio 
4. Refinanzierungsstatus 
5. Risikomanagement (inkl. Stresstests) 
6. Non-Financial Risk Reporting 
7. Anlagen 

Der Risikobericht beinhaltet zu Beginn eine 
Zusammenfassung der wichtigsten Er-
kenntnisse und Empfehlungen in Form ei-
nes Cockpits. Dabei unterstützt eine Am-
pelsystematik die Aussagen. 

 

Ad hoc wird die GL über kurzfristig auftre-
tende, wesentliche Risikoveränderungen 
informiert, zum Beispiel Zahlungsstörun-
gen, Verletzung der Großkreditgrenzen, Li-
mit-Überschreitungen oder sich anbah-
nende Liquiditätsengpässe. 

Die GL informiert in den vorgenannten Fäl-
len gemäß dem mit dem Aufsichtsrat ver-
einbarten Prozedere zunächst den Vorsit-
zenden des Gremiums ad hoc in entspre-
chender Form. Mit dem Vorsitzenden wird 
danach die weitere Vorgehensweise, die 
Information des Risikoausschusses sowie 
des Aufsichtsrats abgestimmt. 

Internal Capital Adequacy Assessment 
Process (ICAAP) –  
Sicherstellung einer angemessenen 
Kapitalausstattung 
 
In der normativen Perspektive werden die 
Daten aus dem aufsichtsrechtlichen Mel-
dewesen aus den CoRep Meldebögen 
(Common Reporting Framework Meldebö-
gen) übernommen. Als Risikodeckungspo-
tenzial fungieren dabei die aufsichtsrechtli-
chen Eigenmittel inklusive Ergänzungska-
pital. Gemäß CRR berücksichtigt die AKA 
folgende Risikoarten in der normativen 
Perspektive: 
• Adressenausfallrisiko (KSA-Ansatz) 
• Fremdwährungsrisiko  

(Ansatz Währungsgesamtposition) 
• Operationelles Risiko (Business Indicator 

Ansatz) 
• Credit Valuation Risk (Standardansatz) 

Die im Meldewesen ermittelten Risikoposi-
tionen, in Form risikogewichteter Aktiva 
(RWA), werden mit den aufsichtsrechtli-
chen Kapitalanforderungen multipliziert. 

Die ermittelten Werte zur normativen Per-
spektive der Risikotragfähigkeit werden im 
Monatsbericht beziehungsweise im Risiko-
bericht dargestellt. Dabei werden auch die 
berechneten Kapitalquoten abgebildet so-
wie die Erfüllung der aufsichtlichen 
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Mindestquoten überprüft. 

In der ökonomischen Perspektive verwen-
det die AKA einen barwertigen Ansatz. Dies 
bedeutet, dass sie das Risikodeckungspo-
tenzial barwertig auf Basis der bestehen-
den Vermögenswerte und Schulden ermit-
telt. Folgende Positionen werden dabei ver-
wendet: 
• Zinsbuchbarwert des Anlagebuchs 
• abzgl. Verwaltungskostenbarwert 
• abzgl. Kreditrisikoprämienbarwert 
• abzgl. Liquiditätsrisikoprämienbarwert 
• abzgl. Beteiligungsbuchwert 

Auf weitere Zuschlagspositionen, wie zum 
Beispiel Provisionsbarwerte, wird aus Kon-
servativitätsgründen verzichtet. Weitere 
Abschlagspositionen bestehen aufgrund 
des Geschäftsmodells nicht. 

Bei der Ermittlung der Risiken werden aus-
gehend von der Risikoinventur folgende Ri-
siken berücksichtigt: 

Risikoart Verfahren 
Adressen-
ausfallrisiko 

Simulationsbasiertes Monte 
Carlo Modell auf Basis Credit 
Metrics 

Fremdwäh-
rungsrisiko 

VaR-Modell auf Basis einer 
historischen Simulation  

Nicht finanzi-
elle Risiken 

VaR-Modell gemäß Szena-
rien anhand von Bayesschen 
Netzen bzw. Restrisikovertei-
lung 

Zinsände-
rungsrisiko 

VaR-Modell auf Basis einer 
historischen Simulation auf 
Basis Zinsänderungs-Cash-
flows und risikoloser Zins-
strukturkurven  

Liquiditätsri-
siko i. S. v. 
Refi-Spread-
Risiken 

VaR-Model auf Basis Liquidi-
tätsvermögensänderung und 
Spreadveränderungen 

Reputations-
risiken 

VaR-Modell gemäß Szena-
rien anhand von Bayesschen 
Netzen bzw. Restrisikovertei-
lung 

 

Bei allen VaR-Modellen nutzt die AKA ein 
empirisches Quantil von 0,1 %. Dies ent-
spricht einem Konfidenzniveau von 99,9 %. 
Die Bank geht von einem Betrachtungsho-
rizont von zwölf Monaten aus. 

Die Ergebnisse der ökonomischen Per-
spektive werden im Monatsbericht bezie-
hungsweise Risikobericht dargestellt. 

Die Kapitalplanung der AKA wird im Rah-
men der jährlich zu aktualisierenden mehr-
jährigen Geschäftsplanung durchgeführt – 
unter Berücksichtigung der Vorgaben aus 
Geschäfts- und Risikostrategie. Die Verant-
wortung hierfür trägt die Abteilung Finance 
(Team Risk Controlling & Bank Control) in 
Abstimmung mit der GL und den am Pla-
nungsprozess beteiligten Abteilungen. 

Im Basis-Szenario werden die Risikopositi-
onen und Eigenmittelanforderungen fort-
geschrieben – auf Basis der mehrjährigen 
Geschäftsplanung – und die entspre-
chende Einhaltung der Mindestkapitalquo-
ten sowie weiterer regulatorischer Kenn-
zahlen überprüft. Im adversen Szenario 
wird analog MaRisk AT 4.3.3. Tz. 2 auf einen 
konjunkturellen Abschwung abgestellt und 
die Auswirkungen auf die Risikopositionen 
sowie Eigenmittel überprüft. Bei der Ermitt-
lung der Risikopositionen und der Eigen-
mittel berücksichtigt und integriert die AKA 
Effekte aus der ökonomischen Sichtweise. 

Die finale Kapitalplanung wird der GL zur 
Genehmigung vorgelegt und im Rahmen 
des Risikoausschusses und Aufsichtsrates 
diskutiert und verabschiedet. 
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Internal Liquidity Adequacy Assess-
ment Process (ILAAP) –  
Sicherstellung einer angemessenen Li-
quiditätsausstattung 
 
Im ILAAP berücksichtigt die AKA in der nor-
mativen Perspektive alle regulatorischen 
und aufsichtlichen Anforderungen sowie 
die darauf basierenden internen Anforde-
rungen. Diese sind insbesondere die Ein-
haltung der Liquiditätsdeckungsquote 
(LCR) sowie der Net Stable Funding Ratio 
(NSFR). Die Berechnung beider Quoten er-
folgt anhand der aufsichtlichen Vorgaben. 

Die AKA hält darüber hinaus eine ständige 
Liquiditätsreserve vor in Form von Zentral-
bankguthaben und hochliquiden Aktiva. 
Sie identifiziert und quantifiziert Liquiditäts-
risiken analog den Beschreibungen zum Li-
quiditätsrisiko. 

Die AKA steuert, überwacht und berichtet 
die Einhaltung der Vorgaben zur operati-
ven Liquidität anhand der Instrumente, die 
zu den Liquiditätsrisiken genannt sind. Dies 
sind neben der Ausgestaltung der Risi-
kosteuerung, den Liquiditätsstresstests/-
szenarien und den vorgegebenen Limiten, 
auch die Regelungen zu einem möglichen 
Liquiditätsnotfall. Zusätzlich wird im Rah-
men der mehrjährigen Geschäfts- und Ka-
pitalplanung eine Refinanzierungsplanung 
durchgeführt, die Aspekte der operativen 
und strategischen Liquiditätssteuerung 
abdeckt. Die Einhaltung der regulatori-
schen Liquiditätsanforderungen wird 
ebenso geprüft. 

Grundsätzlich unterscheidet die AKA zwi-
schen operativer und strategischer Liquidi-
tät. Sie refinanziert sich für ihre Kreditaktivi-
täten stets über den Termingeld- und Kapi-
talmarkt sowie diverse andere AKA spezifi-
sche Refinanzierungsquellen. Die beson-
dere Refinanzierungsstruktur der AKA ist 
Teil der Refinanzierungsstrategie. 

Die operative Liquidität dient der 

jederzeitigen Zahlungsfähigkeit und betrifft 
in der AKA den Zeitraum von bis zu einem 
Jahr. Diese operative, beziehungsweise 
kurzfristige oder auch taktische Liquidität 
wird insbesondere durch Geldhandelsli-
nien und das Vorhalten einer Liquiditätsre-
serve sichergestellt. Zudem wird die LCR 
jederzeit eingehalten und überwacht. 

Die langfristige, strategische oder struktu-
relle Liquidität dient der Sicherstellung der 
nachhaltigen Refinanzierung der AKA so-
wie der Einhaltung regulatorischer Vorga-
ben. Aufgrund der spezifischen Struktur 
der Aktivitäten der AKA – mit hoher Besi-
cherung durch staatliche Institutionen – 
kann sie auf diverse, auch öffentliche, Refi-
nanzierungswege zurückgreifen. Die AKA 
strebt dabei eine langfristig fristenkon-
forme Refinanzierung an und überwacht 
diese durch diverse Kennziffern. 

Auf Basis der Refinanzierungsstrategie und 
der mehrjährigen Geschäftsplanung ermit-
telt die AKA jährlich für einen Mehrjahres-
zeitraum – analog der Geschäftsplanung – 
den erwarteten Refinanzierungsbedarf. 

Dabei prognostiziert die AKA auf Basis von 
bereits bestehendem Geschäft sowie ge-
planten Aktivitäten ein Liquiditätsprofil, das 
zu decken ist, und stellt mögliche Refinan-
zierungswege gegenüber. Die AKA berück-
sichtigt in der Planung sowohl die perspek-
tivische Einhaltung normativer Größen als 
auch Szenarien, welche Auswirkungen auf 
die Liquiditätsposition haben können. 

Die Einschätzung über die Machbarkeit der 
Refinanzierung ist dabei in der Geschäfts-
planung zu berücksichtigen. Dies beinhal-
tet auch eine möglicherweise notwendige 
Anpassung der Geschäftsplanung. 
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3. Eigenmittel (CRR Art. 437 Buchstabe a, Meldebögen 
EU CC1 und EU CC2) 

 
Zum 31. 12.2025 betragen die Eigenmittel 
nach Artikel 72 CRR der Bank 323,0 Mio. 
EUR und setzen sich lediglich aus dem 
Kernkapital zusammen. Über Ergänzungs-
kapital und anrechenbare Drittrangmittel 
verfügt die AKA nicht. 

Das Kernkapital bzw. die Eigenmittel beste-
hen aus eingezahltem Kapital, Gewinnrück-
lagen und der gebildeten § 340g HGB-Re-
serve.

 

3.1. Offenlegung der Eigenmittel (EU CC1) 
Die folgende Tabelle zeigt die Eigenmittelstruktur der Bank. Die hier ausgewiesenen Beträge 
entsprechen dem aufsichtsrechtlichen Meldestand per Jahresende 2025: 
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Tabelle 5: Zusammensetzung der regulatorischen Eigenmittel 
Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2025 werden den Gewinnrücklagen 3,243 Mio. EUR 
zugeführt. Bei den Abzugspositionen ändern sich die Beträge für Vermögenswerte aus Pensi-
onsfonds mit Leistungszusage auf 4,656 Mio. EUR sowie für immaterielle Vermögensgegen-
stände auf 1,005 Mio. EUR. 

 

3.2. Abstimmung der Eigenmittelbestandteile mit dem geprüften Abschluss (EU CC2) 
Die AKA erstellt einen handelsrechtlichen Abschluss nach HGB. Die Eigenmittelbestandteile 
der handelsrechtlichen Bilanz werden im Folgenden derart erweitert, dass alle Bestandteile so 
dargestellt sind, wie in der vorhergehenden Tabelle bezüglich der Eigenmittelstruktur. 

 
 
Tabelle 6 
 

 
 
Tabelle 7 
 

0740 !" !"#$%
0750 !# !"#$%
0760 !$ !"#$%
0770 !% %#&'
0780 !& !#()
0790 !! )#$$
0800 !G
0810 ()*!G+
0820 ()*!G, )#(*
0830 !" "!#$%

0870 G#
0880 G$ &+$$(+'%&#,$
0890 G&

0900 G!
0910 GG "%+!($+'$!#!&
0920 G-
0930 G.

I0123 24235067(8"659:;+ < < 6=+>32+ < 6;:?43;:@:021
5A6BC3=CD6=+>32+ < 6=501:;9+23506,4AA:;6;:?43;:@:026
5A6BC3=CD6=5402:;=E=< 3=+ < 6=+>32+ < 6,4AA:;6;:?43;:@:02
5A6BC3=CD61E12:@3=6;3 1F6,4AA:;6;:?43;:@:026
5A6BC3=CD6G<5,+< 6HE12:@3=+ < <E6I@>5;2+026I0123 2423506G*HII 65;6I2C:;6HE12:@3=+ < <E6I@>5;2+026I0123 2423506I*HII 6

#$%&'$()*$'&+,)$-.)*/01&*/2/-',)&-3(1.&-4)5166/*,))
75@@506(?432E683:;6"6=+>32+ <
83:;6"6=+>32+ <
852+< 6=+>32+ <
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J3;:=26+0O630O3;:=26C5<O30L1 65A65B06A40O1 6+0O66:< 3L3,<:6< 3+,3 < 3 23:1 65A6A30+0=3+ < 61:=25;6:023 23:1 6BC:;:62C:6
J3;:=26+0O630O3;:=26C5<O30L1 6,E62C:630123 24235065A62C:67(8"63012;4@:021 65A6A30+0=3+ < 61:=25;6:023 23:1 6BC:;:62C:6

5A6BC3=CD6+OO32350+< 65B06A40O1 6;:?43;:@:021 6256+OO;:11 62C:6;3 1F1 652C:;62C+062C:6;3 1F65A6:M=:11 39:6<:9:;+L:
#+22+-)=01&'>)?&/*)@)3$%&'$()$,)$)%/*3/-'$4/)+6)*&,;)/A%+,1*/)$2+1-')$B$&($5(/)$6'/*)2//'&-4)'9/)2&-&212)3$%&'$()

7+>6A5;630=<41 35065A6=;:O326;3 1F6+ON412@:021 63068#640O:;6302:;0+< 6;+230L1*,+1:O6+>>;5+=C

J:A:;;:O62+M6+11:21 6+;31 30L6A;5@62:@>5;+;E6O3 AA:;:0=:1 6O+@54026,:<5B6"GP!&Q62C;:1C5<OP60:265A6;:<+2:O62+M6
7%%(&3$5(/)3$%,)+-)'9/)&-3(1,&+-)+6)%*+B&,&+-,)&-)?&/*)C)

7;:O326;3 1F6+ON412@:021 630=<4O:O63068#6306;:1>:=265A6:M>514;:1 614,N:=262561 2+0O+;O31:O6+>>;5+=C6O>;35;62562C:6
7+>650630=<41 35065A6=;:O326;3 1F6+ON412@:021 63068#640O:;61 2+0O+;O31:O6+>>;5+=C
7;:O326;3 1F6+ON412@:021 630=<4O:O63068#6306;:1>:=265A6:M>514;:1 614,N:=26256302:;0+< 6;+230L1*,+1:O6+>>;5+=C6

EUCC2

Type: !"#AB& Reporting Month: DE)E*+EI-./.M

0005 0010 0020 0030

! " #
Balance sheet as in published financial 

statements
Under regulatory scope of 

consolidation
As at period end As at period end

$$%$ !"#$% M12231334RM6 212641746R8.

$&$ 9:#&:;A<Z>-&??>#? 31//M17M/RM2 317.31.68R/2 8

$'$
D>@A:>AB<>:>@A#-C>:?Aa:-@b:A-
&??>#?

712MM1224R/F M1.421383R42 3M

EU CC2 - reconciliation of regulatory own funds to balance sheet in the audited 
financial statements

ReferenceType

EUCC2

Type: !"##$B" Reporting Month: &DEDF*D+,-.-/
0005 0010 0020 0030

! " #
Balance sheet as in published financial 

statements
Under regulatory scope of 

consolidation
As at period end As at period end

$$%$ !"#$% M12...2...P.. M12...2...P..

$&$
4R67#,U9:,;<6<:"Z,>"6?$6;,
:$#?

M12...2...P.. M12...2...P.. D@AM"

EU CC2 - reconciliation of regulatory own funds to balance sheet in the audited 
financial statements

ReferenceType
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Tabelle 8 
 
Tabellen 6-8: Abstimmung der Eigenmittelbestandteile mit dem geprüften Abschluss 
 

4. Informationen über notleidende und gestundete Ri-
sikopositionen (CRR Art. 442c und d) 

4.1. Kreditqualität gestundeter Risikopositionen (Meldebogen EU CQ1) 
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Kreditqualität gestundeter Risikopositionen 
per 31.12.2025: 

 
 
Tabelle 9: Kreditqualität gestundete Risikopositionen 
   

EUCC2

Type: !"#$BCDE")D* Reporting Month: +!,!-.!/M1213
0005 0010 0020 0030

! " #
Balance sheet as in published financial 

statements
Under regulatory scope of 

consolidation
As at period end As at period end

$$%$ !"#$% 141R617R728973 141R617R728973

$&$
:DE")D*M"B;)<Z>$B);MDB?M)@$M<$*D)$?M;@D<$ME<$>"Z>M
DAABZB);

12R322R222922 12R322R222922 7

$'$ /$)D"B$?M$D<B"B#; 161R117R728973 161R117R728973 1

EU CC2 - reconciliation of regulatory own funds to balance sheet in the audited financial statements

ReferenceType

EUCQ1
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080
! " # A % C D (

)CGH(,#(GA%C!-.L%A )CGH(,#(G,0N!,O%A

0005 PP4 5!S(G"!.!T#%SG!LG#%TLO!.G
"!T8SG!TAG9L(%OGA%0!TAG

0010 P:P ;9!TSG!TAG!A<!T#%S !"#$$"#!#%&' #(")!*"*)!%$) #(")!*"*)!%$) #(")!*"*)!%$) +,#,%,) +$"()*"!'&%*$ ))"-&*"(#(%## )&"&$*")$*%&!
0020 P=P 5%TLO!.G"!T8S
0030 P>P ?%T%O!.GD9<%OT0%TLS
0040 P@P 5O%A,LG,TSL,L-L,9TS
0050 P4P )L(%OGC,T!T#,!.G#9ON9O!L,9TS !"#$$"#!#%&' +,#,%,) !")&$"##'%)*
0060 PAP B9TCC,T!T#,!.G#9ON9O!L,9TS #(")!*"*)!%$) #(")!*"*)!%$) #(")!*"*)!%$) +$"()*"!'&%*$ )&"&$*")$*%&! )&"&$*")$*%&!
0070 PaP b9-S%(9.AS
0080 PcP d%"LGe%#-O,L,%S
0090 PfP ;9!TG#900,L0%TLSGD,<%T
0100 :PP g9L!. !"#$$"#!#%&' #(")!*"*)!%$) #(")!*"*)!%$) #(")!*"*)!%$) +,#,%,) +$"()*"!'&%*$ ))"-&*"(#(%## )&"&$*")$*%&!

?O9SSG#!OOh,TDG!09-TLiT90,T!.G!09-TLG9CG%MN9S-O%SGH,L(GC9O"%!O!T#%G0%!S-O%S
k##-0-.!L%AG,0N!,O0%TLlG!##-0-.!L%AG
T%D!L,<%G#(!TD%SG,TGC!,OG<!.-%GA-%GL9G

#O%A,LGO,S8G!TAGNO9<,S,9TS

59..!L%O!.GO%#%,<%AG!TAGC,T!T#,!.GD-!O!TL%%SG
O%#%,<%AG9TGC9O"9OT%G%MN9S-O%S

Template EU CQ1: Credit quality of forborne exposures

m%OC9O0,TDGC9O"9OT%

B9TCN%OC9O0,TDGC9O"9OT%
)TGN%OC9O0,TDG

C9O"9OT%G
%MN9S-O%S

)TGT9TCN%OC9O0,TDG
C9O"9OT%G%MN9S-O%S

)CGH(,#(G#9..!L%O!.G!TAG
C,T!T#,!.GD-!O!TL%%SG
O%#%,<%AG9TGT9TC

N%OC9O0,TDG%MN9S-O%SG
H,L(GC9O"%!O!T#%G

0%!S-O%S
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4.2. Kreditqualität von nicht notleidenden und notleidenden Risikopositionen nach Ver-
zugstagen (Meldebogen EU CQ 3) 

Die folgende Tabelle zeigt die Kreditqualität von nicht notleidenden und notleidenden Risi-
kopositionen nach Verzugstagen per 31.12.2025: 

 
 
Tabelle 10: Kreditqualität nicht notleidende und notleidende Risikopositionen nach Verzugstagen 
 
 
 
 
 
 

4.3. Sicherheiten, die mittels Inbesitznahme und Verwertung erhalten wurden (Meldebo-
gen EU CQ7) 

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über Sicherheiten, die mittels Inbesitznahme und 
Verwertung erhalten wurden per 31.12.2025: 

 
 
Tabelle 11: Sicherheiten, die mittels Inbesitznahme und Verwertung erhalten wurden 
 
 

EUCQ3
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120
> " # $ % C D E ) G H ,

0005 --. L>MEN">,>O#%MN>PN#%OP4>,N">OHMN
>O$N5PE%4N$%S>O$N$%T5M)PM

!!"#$$"%&'(') !!"#$$"%&'(')

0010 -U- 95>OMN>O$N>$:>O#%M !"!*&")'#"'%*(!$ !"+)$"*'$"))#()' ##")*'"$)!(,# +%+"$&&"'*+($% $),"+#,"%$+(## ,"*%$"*+*(++ $#"&%#"!#&(,! +*"+&'"++!($* ,+"%),"&!)(&* $!"$''"%$+(!) +"#)$"!!$(!) +%+"$&&"'*+($%
0020 -;- L%OP4>,N">OHM $',",*$"+*+(*' $',",*$"+*+(*'
0030 -<- =%O%4>,ND5:%4OS%OPM #%&",+#"$,)(%' #'$")#&"!&#(&, )#"!',",*,($& $'"'$#"&,*($$ $'"+')")'*('% +#+"!+%('+ $'"'$#"&,*($$
0040 ->- L4%$)PN)OMP)P?P)5OM ,!"+!+"%)+(!$ ,!"+!+"%)+(!$
0050 -.- @PE%4NC)O>O#)>,N#54T54>P)5OM +&#"#$'"'%,(+) +&#"#$'"+)&($& !'$(*& ,"+'%",!$(&! $"'&%"$!!(*$ )",&+"++,($$ +,,"%)%(*! +)!"&$!(*$ $"+&'",*,('& ,"+'%",!$(&!
0060 -A- B5OCC)O>O#)>,N#54T54>P)5OM +"*%*"%,*"##+(&# +"*&*"%!)"#&,($) +*"*)'"%,)(#+ +#,")**",%*(!' $)#"#,%"&&%(#' ,"*%$"*+*(++ $$"%+)"$!%(&+ +*"+&'"++!($* #&")*'"!!'(*, $+"#)%",#%(,$ $"!#'"'++(&& +#,")**",%*(!'
0070 -a- NNNNNN@CNbE)#ENcdeM $**"%*#"$%#(!* $**"*!*"+&,(#& ,&'"%$&(#! $%"&!'",'+()* $%"&!'",'+()* $%"&!'",'+()*
0080 -f- g5?M%E5,$M
0090 -h- i%"PNM%#?4)P)%M $$!"%,*"&''(*! $$!"%,*"&''(*!
0100 U-- L%OP4>,N">OHM
0110 UU- =%O%4>,ND5:%4OS%OPM ,"!$&"!#*(%* ,"!$&"!#*(%*
0120 U;- L4%$)PN)OMP)P?P)5OM $*'"##!"!%)($! $*'"##!"!%)($!
0130 U<- @PE%4NC)O>O#)>,N#54T54>P)5OM
0140 U>- B5OCC)O>O#)>,N#54T54>P)5OM
0150 U.- @CCC">,>O#%CME%%PN%jT5M?4%M $"!+'"!+*"*',(#$ !"+&&"!)$(&, !"+&&"!)$(&,
0160 UA- L%OP4>,N">OHM '"%'&"))#(,$
0170 Ua- =%O%4>,ND5:%4OS%OPM !#+",#$"+*%(#$
0180 Uf- L4%$)PN)OMP)P?P)5OM +'"#,&",)+()'
0190 Uh- @PE%4NC)O>O#)>,N#54T54>P)5OM $%*"',*"*'#()%
0200 ;-- B5OCC)O>O#)>,N#54T54>P)5OM &)*"+!!"'*!(+' !"+&&"!)$(&, !"+&&"!)$(&,
0210 ;U- g5?M%E5,$M
0220 ;;- k5P> , )"&,*"!#%"!&%()% !"!,,"#))"$&&(*+ ##")*'"$)!(,# +%'")')",)!(%& $),"+#,"%$+(## ,"*%$"*+*(++ $#"&%#"!#&(,! +*"+&'"++!($* ,+"%),"&!)(&* $!"$''"%$+(!) +"#)$"!!$(!) +%'")')",)!(%&

B5PNT>MPN$?%N54NT>MPN$?%N N<-N
$>lM

mO,)H%,lNP5NT>lNPE>PN
>4%NO5PNT>MPN$?%N54N
>4%NT>MPN$?%N Nh-N

$>lM

n>MPN$?%
oNh-N$>lM
NUf-N$>lM

n>MPN$?%
oNUf-N$>lM

NUNl%>4

n%4C54S)ODN%jT5M?4%M

Template EU CQ3: Credit quality of performing and non-performing exposures by past due days

=45MMN#>44l)ODN>S5?OPpO5S)O>,N>S5?OP =45MMN#>44l)ODN>S5?OPpO5S)O>,N>S5?OP =45MMN#>44l)ODN>S5?OPpO5S)O>,N>S5?OP
B5OCT%4C54S)ODN

%jT5M?4%M
B5OCT%4C54S)ODN%jT5M?4%M B5OCT%4C54S)ODN%jT5M?4%M

n>MPN$?%NoN<-N$>lMN Nh-N
$>lM

@CNbE)#EN$%C>?,P%$
n>MPN$?%

oNUNl%>4N N;Nl%>4M
n>MPN$?%

oN;Nl%>4MN N.Nl%>4M
n>MPN$?%

oN.Nl%>4MN NaNl%>4M n>MPN$?%NoNaNl%>4M

! "

#!$%&'!(')*) ()! $ '+&,-.*)()-*
/,,%0%$!(&1'*&.!()2&'

,3!*.&4

!"! 5+-6&+(7'5$!*('!*1'89%)60&*(':55;8< =>== =>==

!#! ?(3&+'(3!*'5+-6&+(7'5$!*('!*1'89%)60&*( =>== =>==

!$! !!!!!"#$%&#'(%)*!%++,-).*#!I0,I#0(1 =>== =>==

!%! !!!!!2,++#03%)*!4++,-).*#!I0,I#0(1 =>== =>==

!&! !!!!!5,-).*#!I0,I#0(1!6)7(,8!$9%II%':8!#(3;< =>== =>==

!'! !!!!!=>7%(1!)'&!&#.(!%'$(07+#'($ =>== =>==

!(! !!!!!?(9#0 =>== =>==

!)! !"#$% =>== =>==

!"#$%&'"()*(+,-.(+/%%&'"0&%(/1'&23"4(15('&6237($/88"882/3(&34("9":;'2/3(
$0/:"88"8(

@-$ $!(&+! $ '-"(!)*&1'"7'(!A)*.'6-44&44 )-*'!,,%0%$!(&1



Offenlegungsbericht 2025 
gemäß CRR/CRD 
 
 
 
 
 

  
34 

4.4. Nicht notleidende und notleidende Risikopositionen und damit verbundene Rückstel-
lungen (Meldebogen EU CR1) 

Die folgende Tabelle zeigt nicht notleidende und notleidende Risikopositionen und damit ver-
bundene Rückstellungen per 31.12.2025: 

 
 
Tabelle 12: Nicht notleidende und notleidende Risikopositionen und damit verbundene Rückstellungen 

  

EUCR1
0010 0040 0070 0100 0140 0150
! " # A % C

0005 DDE )!GH,-!.!%LMG,!N,LM%NO!.,-!%PG,
!%",CNHMO,"M4!%","M5CGSNG

!!"#$$"%&'(') *$"'&$(%+

0010 DTD 8C!%G,!%",!"9!%LMG !"!,&")'#"'%,(!$ -%-"$&&"',-($% *-,"!)+"!+#(-' *!'"))%"$)$(#! -"#-$"$%'"+#'(!% -',"%-,"+$!(''
0020 D:D )M%NO!.,-!%PG $'+"+,$"-,-(,' *)'"$'!(,! !-"$,)"!',()'
0030 D;D <M%MO!.,#C9MO%4M%NG #%&"+-#"$+)(%' $'"'$#"&+,($$ *-"-#$"+,,(%% *$"!%+")!+(', '%-"%%!"+$'(+$ $)"$$+"!)$(#,
0040 D=D )OM"SN,S%GNSN>NSC%G +!"-!-"%)-(!$ *))!"&&-(-$ $%"!!+"+'!(!,
0050 DED ?NHMO,@S%!%LS!.,LCO5CO!NSC%G -&#"#$'"'%+(-) +"-'%"+!$(&! *'#-"#'!('% *-"$!#"&%$(&+ --!"-%%",#'($& #"$,!"!,,(+)
0060 DAD BC%C@S%!%LS!.,LCO5CO!NSC%G -",%,"%+,"##-(&# -#+"),,"+%,(!' *$&",!'",,#()! *!$"%$!"%$$(!' $"&'!")'%"&+,(## -!,"#%%"$&$($$
0070 DaD ,,,,,,,,,,?@,bHSLH,cdeG $,,"%,#"$%#(!, $%"&!'"+'-(), *-!%",-$(+$ *$%&"!)#('' %#",!!")-&(%- $%"!)$"$!'(!'
0080 DfD gC>GMHC."G
0090 DhD iM-N,GML>OSNSMG $$!"%+,"&''(,!
0100 TDD )M%NO!.,-!%PG
0110 TTD <M%MO!.,#C9MO%4M%NG +"!$&"!#,(%,
0120 T:D )OM"SN,S%GNSN>NSC%G $,'"##!"!%)($!
0130 T;D ?NHMO,@S%!%LS!.,LCO5CO!NSC%G
0140 T=D BC%C@S%!%LS!.,LCO5CO!NSC%G
0150 TED ?@@C-!.!%LMCGHMMN,Mj5CG>OMG $"!-'"!-,",'+(#$ !"-&&"!)$(&+ $$"!$&"'++(-$ $#!"+#&(,+ &'&"!-%"&#'($, !"$$!")&)(&,
0160 TAD )M%NO!.,-!%PG '"%'&"))#(+$ )!"+-+(-)
0170 TaD <M%MO!.,#C9MO%4M%NG !#-"+#$"-,%(#$ !&,"-,!()- !)'")+&"-+'(+,
0180 TfD )OM"SN,S%GNSN>NSC%G -'"#+&"+)-()' -,"+$#(,% $'"%&+")%,(#+
0190 ThD ?NHMO,@S%!%LS!.,LCO5CO!NSC%G $%,"'+,",'#()% '-$"+!,(+& '%"++$"#'+(%!
0200 :DD BC%C@S%!%LS!.,LCO5CO!NSC%G &),"-!!"',!(-' !"-&&"!)$(&+ $,"!#,"%,%('% $#!"+#&(,+ !!'"%+-"!-%(#% !"$$!")&)(&,
0210 :TD gC>GMHC."G
0220 ::D kCN! . )"&+,"!#%"!&%()% -%'")')"+)!(%& *!$"##'"%&)()# *!'"#$!",,+(&$ !"!&+"'-'"#!,()% -')",!)"-++(-'

Template EU CR1: Performing and non-performing exposures and related provisions

?%,%C%C5MO@CO4S%#,
Mj5CG>OMG

?%,5MO@CO4S%#,
Mj5CG>OMG

<OCGG,L!OOlS%#,!4C>%Nm%C4S%!.,!4C>%N

nLL>4>.!NM",S45!SO4M%No,
!LL>4>.!NM",%M#!NS9M,LH!%#MG,S%,@!SO,

9!.>M,">M,NC,LOM"SN,OSGP,!%",
5OC9SGSC%G

)C..!NMO!.,!%",@S%!%LS!.,#>!O!%NMMG,OMLMS9M"

pMO@CO4S%#,
Mj5CG>OMG

BC%C5MO@CO4S%#,
Mj5CG>OMG

pMO@CO4S%#,
Mj5CG>OMG,T,
!LL>4>.!NM",

S45!SO4M%N,!%",

BC%C5MO@CO4S%#,
Mj5CG>OMG,T,
!LL>4>.!NM",
S45!SO4M%No,
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Anlage 1 zum Offenlegungsbericht 2025: Erklärung 
des Leitungsorgans zur Angemessenheit der Risiko-
managementverfahren  
(CRR Art. 435 Abs. 1 Buchstabe e) 

 

Das wesentliche Ziel der AKA ist es, sich an 
dem von Geschäftspartnern angetragenen 
Kreditgeschäft nach entsprechender Ana-
lyse zu beteiligen. Dabei steuert und über-
wacht die AKA ihre Risiken mit dem Ziel, ihr 
Risiko-/Ertragsprofil optimal zu gestalten 
und dabei jederzeit die erforderliche Risiko-
tragfähigkeit zu gewährleisten. 

Die Geschäftsführung legt unter Berück-
sichtigung der Risikotragfähigkeit auf 
Grundlage einer Analyse der geschäftspoli-
tischen Ausgangssituation sowie der Ein-
schätzung der mit dem Kreditgeschäft ver-
bundenen Chancen und Risiken die risiko-
politischen Leitlinien für alle erkennbaren 
Risiken fest. Dokumentiert sind diese in der 
Risikostrategie, die alle wesentlichen Risi-
koarten umfasst. 

Die nach den Grundsätzen der MaRisk auf-
gebaute Risikostrategie umfasst detaillierte 
Regelungen zu allen wesentlichen Aspek-
ten des Risikomanagements, wie zum Bei-
spiel der Risikotragfähigkeit, der Risikosteu-
erung, der Kompetenzregelung, der Markt-
gerechtigkeitsprüfung, des Stresstestings 
sowie der Grundsätze zur Ermittlung der Ri-
sikovorsorge und der alle Risiken umfas-
senden Risikoinventur. 

Die Risikostrategie wird jährlich durch die 
Geschäftsführung auf ihre Angemessen-
heit hin überprüft und in Abstimmung mit 
dem Aufsichtsrat entsprechend aktuali-
siert. Es liegt in der Gesamtverantwortung 
der Geschäftsführung, dass das Risikokon-
zept durchgängig in die Organisation 

integriert und das Risikobewusstsein fest in 
der Unternehmenskultur verankert ist. 

Die Risikoorganisation in der AKA ist gemäß 
den aktuell geltenden Mindestanforderun-
gen an das Risikomanagement (MaRisk) 
aufgebaut und erfüllt alle gesetzlichen An-
forderungen der aktuellen MaRisk-Novelle. 
Das Risikomanagementsystem regelt in 
nachvollziehbarer Weise alle risikorelevan-
ten Unternehmensaktivitäten der AKA. Es 
beinhaltet ein auf Basis der Risikostrategie 
der AKA entwickeltes Überwachungssys-
tem, das unter anderem auch organisatori-
sche Sicherungsmaßnahmen und interne 
Kontrollverfahren umfasst. 

Die aktive Risikopolitik respektive Gesamt-
banksteuerung umfasst sämtliche Maß-
nahmen zur planmäßigen und zielgerichte-
ten Analyse, Steuerung und Überwachung 
aller eingegangenen Risiken. Es ist die ge-
schäftspolitische Ausrichtung der AKA, die 
Risiken in erster Linie auf die mit dem Kern-
geschäftsfeld Handels- und Exportfinanzie-
rungen beziehungsweise „Trade Finance“ 
verbundenen Adressenausfallrisiken zu be-
schränken. 

Zusammenfassend geht die AKA davon 
aus, dass die implementierten Methoden, 
Modelle und Prozesse jederzeit geeignet 
sind, ein an der Strategie und dem Gesam-
trisikoprofil orientiertes Risikomanage-
mentsystem sicherzustellen. 
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Anlage 2 zum Offenlegungsbericht 2025: Erklärung 
des Leitungsorgans zum Risikoprofil der AKA (CRR Art. 
435 Abs. 1 Buchstabe f) 

 

Im Rahmen der 2. Baseler Säule erfolgt die 
risikoseitige Steuerung der Bank. Der Ge-
setzgeber hat sich hier im Rahmen des 
§ 25a KWG und diversen themenbezoge-
nen Rundschreiben umfassend geäußert. 
Für die AKA als Bank ist es oberstes Ziel, die 
Risikotragfähigkeit jederzeit sicherzustel-
len. 

Hierfür hat die AKA folgende Risiken als we-
sentlich identifiziert: 

1. Adressenausfallrisiken 
2. Marktpreisrisiken 

3. Nicht-finanzielle Risiken 
4. Liquiditätsrisiken 
5. Reputationsrisiken 

Sofern diese Risiken quantitativ messbar 
sind, werden diese im Rahmen der Risiko-
tragfähigkeits-berechnung entsprechend 
limitiert. Die AKA verwendet für die Berech-
nung der Risikotragfähigkeit in der ökono-
mischen Perspektive einen barwertigen 
Ansatz. Hierbei ergeben sich zum 
31.12.2025 für die Limite folgende Auslas-
tungen: 

 
Risikoart 
31.12.2025 

Limit 
Mio. EUR 

Risiko 
Mio. EUR 

Adressenausfallrisiko 210,0 126,9 
Marktpreisrisiko 82,0 34,4 
 - Zinsrisiko 42,0 21,6 
 - Kursänderungsrisiko 42,0 12,8 
Nicht-finanzielle Risiken  21,0 9,9 
Liquiditätsrisiken 21,0 5,3 
Reputationsrisiken 21,0 4,1 
Gesamt 355,0 180,6 

 
Tabelle 13: Auslastung der Risikotragfähigkeit 
 
 
Auf Basis der verfügbaren Risikodeckungs-
masse (RDM) i. H. v. 419,9 Mio. EUR zeigt die 
Risikotragfähigkeit eine freie Deckungs-
masse i. H. v. 239,4 Mio. EUR, die einem Aus-
nutzungsgrad von 43,0 % entspricht und 
damit die Fähigkeit zur Übernahme weite-
rer Risiken belegt. 

 

Die Berechnung der RDM wird monatlich 
durch die Abteilung Finance Team Risk 
Controlling & Bank Control vorgenommen 
und auf ihre Einhaltung hin überwacht. Das 
Management der AKA – das heißt die Ge-
schäftsführung und die Abteilungsleiter – 
sowie der Aufsichtsrat werden hierüber re-
gelmäßig informiert.
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Anlage 3 zum Offenlegungsbericht 2025: Angaben zur 
Unternehmensführung gemäß CRR Art. 435, Abs. 2 a, 
b und c 
Anzahl der von Mitgliedern der Geschäfts-
führung bekleideten Leitungs- oder Auf-
sichtsfunktionen 

Die Mitglieder der Geschäftsführung, 
Marck Wengrzik, Dr. Nadja Marschhausen 
und Frank Zimmermann, haben – neben ih-
rer Tätigkeit als Geschäftsführer der AKA 
Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH – keine 
weiteren Leitungs- und 

Aufsichtsfunktionen in von der AKA unab-
hängigen Instituten inne. 

Bei der 100%-Beteiligung der AKA, der 
Grundstücksverwaltung Kaiserstraße 10 
GmbH (GVK), sind Marck Wengrzik und 
Frank Zimmermann zum Stichtag 
31.12.2025 jeweils ebenfalls Geschäftsfüh-
rer. 

  

Anzahl der von Mitgliedern des Aufsichtsrats der AKA weiteren bekleideten Leitungs- oder Auf-
sichtsfunktionen: 

Mitglied des Aufsichtsrats Anzahl Leitungsfunktionen 
per 31.12.2025 

Anzahl Aufsichtsfunktionen 
per 31.12.2025 

Daniel Schmand - - 

Thomas Lingemann - - 

Thomas Dusch - - 

Jan-Peter Müller - - 

Michael Maurer 1 4 

Michiel de Vries - - 

Gottfried Finken - - 

Jan Lührs-Benke - - 

Björn Mollner - - 

Dr. Thomas Söhlke 1 - 
 
Tabelle 14: Leitungs- und Aufsichtsfunktion von Mitgliedern des Aufsichtsrats 
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Strategie für die Auswahl der Mitglieder des 
Leitungsorgans und deren tatsächlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 

Die Bestellung der Geschäftsführer erfolgt 
durch den Aufsichtsrat. Der Nominierungs-
ausschuss unterstützt den Aufsichtsrat bei 
der Ermittlung geeigneter Bewerber für die 
Besetzung der Stelle. Dabei spielen Sach-
verstand sowie Ausgewogenheit und Un-
terschiedlichkeit der Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Erfahrungen eine wesentliche 
Rolle.  

Die Geschäftsführung der AKA Ausfuhrkre-
dit-Gesellschaft mbH besteht aus drei Mit-
gliedern. Die Aufteilung in Markt und 
Marktfolge sowie die Sprecherfunktion 
steht bei der Besetzung der Geschäftsfüh-
rer im Vordergrund. Die drei Mitglieder der 
Geschäftsleitung verfügen über eine lang-
jährige Berufserfahrung sowie umfangrei-
che Fachkenntnisse und Fähigkeiten in der 
Kreditwirtschaft bzw. in der Exportfinanzie-
rung. Entsprechende Fachkenntnisse wer-
den regelmäßig durch den Besuch von 
Fortbildungsveranstaltungen erweitert 
bzw. aktualisiert. 

Eine Beurteilung der Geschäftsführung ge-
mäß den Anforderungen des § 25c KWG 
erfolgt durch den Aufsichtsrat, beziehungs-
weise durch den aus dessen Mitte gebilde-
ten Nominierungsausschuss. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind in her-
ausgehobenen Leitungsfunktionen von 

anderen Banken mit geschäftlichem Bezug 
zu internationalem Handels- und Exportfi-
nanzierungsgeschäft tätig. Ein Mitglied des 
Aufsichtsrates ist Mitglied des Vorstandes 
einer Finanzierungsleasinggesellschaft. 
Durch die spezielle Struktur der AKA Aus-
fuhrkredit-Gesellschaft mbH als Konsortial-
bank erfolgt die Besetzung des Aufsichts-
rats im Rahmen eines Entsendungs-verfah-
rens von zehn Gesellschafterbanken. Die 
gemessen an der bilanziellen Größe des In-
stituts große Besetzung des Aufsichtsrats-
gremiums ist dem konsortialen Hinter-
grund geschuldet. 

Aus dem Aufsichtsrat werden ein Risiko-
ausschuss mit sechs Mitgliedern sowie ein 
Nominierungsausschuss und ein Vergü-
tungskontrollausschuss mit jeweils vier Mit-
gliedern gebildet. Auf die Bildung eines 
Prüfungsausschusses wird verzichtet, viel-
mehr nimmt der Aufsichtsrat als Ganzes 
diese Aufgabe war. In Summe verfügen der 
Aufsichtsrat und seine Ausschüsse über 
eine ausgewogene Zusammensetzung im 
Hinblick auf Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fähigkeiten. Eine eigene, explizite Diversi-
tätsstrategie des Aufsichtsgremiums be-
steht aufgrund des Entsendungsverfahrens 
der Aufsichtsratsmitglieder nicht. Gleich-
wohl hat sich der Aufsichtsrat in 2021 ge-
mäß den Anforderungen des § 25d KWG 
einer detaillierten Beurteilung seiner Struk-
tur und Zusammensetzung unterzogen.
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Anlage 4 zum Offenlegungsbericht 2025: Bescheini-
gung der Geschäftsleitung gemäß Artikel 431 Abs. 3 
Sätze 1 bis 3 CRR 

Die Geschäftsführung versichert nach bestem Wissen, dass der vorliegende Offenlegungsbe-
richt unter Beachtung und im Einklang mit den in der AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH im-
plementierten förmlichen Verfahren und Regelungen zur Erfüllung der Offenlegungspflichten 
gemäß Teil 8 der CRR erstellt wurde. 

 

Frankfurt, 12. Mai 2025 
 
Die Geschäftsführung der AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH 
 

 

Marck Wengrzik  Frank Zimmermann  Dr. Nadja Marschhausen 



 


